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J. Ein lautloses Plebiszit 

Selten in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein gesellsch.aftliches Konniketbema 
so jäh aufgeworfen und so zügig »bearbeitet_, »erledigt« worden, wie das bei der 

Auseinandersetzung um die Volkszählung '83 der Fall war. Zu Beginn des Jahres 
1983 wußten nur Eingeweihte von der geplanten Zählung und dem dazu ermächti­
genden Gesetz.' Routinemäßig bereitete sich die Statistikadminiscration auf die 
Abwicklung vor. Die Medien waren anderweit beschäftigr. Niemand hat den trivial 
erscheinenden Zensus öffenrlicher Aufmerksamkeit wert oder bedürftig befun­

den. 
Warum sich das innerhalb von Wochen änderte. kann bis heute niemand zulänglich 
erklären. Tatsache ist. daß sich überall in der Bundesrepublik Initiativen gegen die 
Volkszählung bildeten, die die bis dahin unbekannten Fragebögen) kritisch disku­
tierten. die Gefahrenpocemiale einer .. Vo!ksaushorchung« ins Spiel brachten, Wider­

slandsmöglichkeiten - wie sie in Holland kurz zuvor praktiziert worden waren~ -
erwogen. Zulauf und Widerstandsbereitschaft fanden diese Initiativen auch in Bevöl­
kerungskreisen, die sonst eher unpolitisch-apathisch sich in alles schicken, was ihnen 

z.ugemutet wird!. Plötzlich hauen auch die Medien schier unerschöpfliches Informa­
tionsmaterial über die Gefahren der elektronischen Datenverarbeitung, die Rolle 

von Statistik und Modernisierung des Meldewesens im Nationalsozialismus. die 
Obsolethei( statischer TOlalerfassungen, über die Ablehnung des Zensus bei uns wie 

anderswo auf-wbielen.6 

, Urteil des Bundesverfassungsgorichts v. I j. Dcu:mber '9s]- A:z.. , BvR io?/ H}. :6,/ 8). )62ISJ. 4'018), 
440/ 83, ~8+iSJ -, BVeriGE 65, I H.; s . • uch voll$1Jndigen Abdruck in Frlflkfuncr Rundsch.u (FR) v. 
S .--9. I. 1984 - Dokumontalionssc;,en - . 

1 Ge""z üb~r <in~ Vollu· , Bcruh-, Wohnungs- und ArheitssLlttcnzähJung (VolluzähJuncsg<"sell 19a» 
vom 15. Man 198. (BGB!. [ S. )69). 

J S. ,.Wohnungs- und Hau.h.luhogen mit Gch3udO;tJlgaben •. Der Bogen zur Arbeit.<$t'1tC1l2'hlung haI 
in dieser Au<cin>ndcrsc<zung rine geringe Rolle gespielt , '0 dall die ser Teil du Zöhlung luum b"",,­
sunde. durt~dühn. werden konnte ; er ist aucb bis heu't .u( seine GdahrenpOlenn.l. nicht .u(gtar­
b.i.el. 

4 Vor ollem die" Tageszei.ung- (taz) berichtet< schon (rühzciug üb.r Widerstand im Ausland, s. 13Z 

:6. J. (!); '4 . 1.; .S. J. 8}; FR 11. ~. 8]; Spiegel ,) /8J. s. 41; :zu dem gcgenl~ufigen F.ll Schweden s. 
cbd •. u"cl 'U IJ. s. '98). 
Di ... r Umsund h., sich in der. überaus fragwurdigen, .Prilambel. des Uneils , .. I S. ll. ni<-dcrg<-schla­
gen. der-lufolge die Zählung .,ueh. in Kr<isc" .Ioyaler Stuuburger. Beunruhigung losgelö .. h3be . 
Darin iSl e.ne. dem Grundzug des Uneil. widersprechende. Diskriminierung der Arlli-Volksuhlungs­
bewegung vom Frühjahr 19SJ imp!izicn . S. VorspUUl un.u A. (S. J). 

6 S. dnu nur die Übersieh'en, Pr=espiege! der Un iv. Brern~. Sonder-Nr. I ·S] (April 8», Strei, um 
Volkszmlung; {<'mer PreS5cspiegel 15. J. bis '9 . ~ . 198) . H inzuweisen i" ,ußerdem .ui di. konti.nu­
ieTliche Bcriduersl.1llung der tn; die Streitschrift '3wgezahll. Malen,!ien zu Volkscrf2.Ssung und 
Widtr>und·, Koln Apri1198)i die Brmchüren ·. Volkstlhlungsboykolt< Nm. 1 bis 4 und Einzdheftt 
und nhllosc -g,·me·' I.i'e",'ur; J. T~cg.r (Hg.). Di. Volksz:ütJung. roro .\krud] '98} . 
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.2 J nitiativen und Medien verstärkten sich wechselseitig. Ihre Stärke waren das beste­
hende Infonnationsvakuum und schnell aktivierbarc Informacions- und Analyseres­

sourcen. Normalerweise werden öffentlicher Brisanz verdächtige Themen regie­
rungsamdich immer schon in einen Mantel.vertrauensbildender Maßnahmen" ein­
gekleidet dem Publikum vorgestellt und so entpolitisiert der öffentlichen Diskussion 
eher entzogen als zugänglich gemacht. Hier waren sich die für Akzeptanzgewinnung 
zuständigen Stäbe weder der Brisanz der Sache noch der öffentlichen Sensibilität 
dafür bewußt, erwiesen sich zudem als höchst unflexibcl, auf aufkommende Fragen 

und Einwände - selbst als die Volkszählung schon Tage und Wochen öffentliches 
• Thema« war - einigermaßen kompetent, gar mit selbstkritischer Distanz, zu rea­
gieren.? 
Entstanden ist so eine Wirklichkeit, die dem Modell »bürgerlicher ÖHendichkei[~ 
für ein paar Wochen erstaunlich nah war.s Staatliche Instanzen hatten ein »Projekt~ 
vorgestellt, ohne sich - und darin erweist sich der Konflikt um die Volkszählung als 
Ausnahme von der Normalität bürgerlicher Öffentlichkeit - für dieses Projekt prä­
ventiv ein Interpretationsmonopol und, damit zusammenhängend, die Medienhege­
monie zu verschaffen. Die Privatleute hatten sich zum Publikum versammelt und 
räsonnierend des vorgestellten Projekts angenommen, und zwar ohne daß die so 
hergestellte Öffentlichkeit wie im Normalfall durch Ausgrenzungen (anarchistische, 
systemkrirische, sozialdemokratische Positionen waren an der Debatte im Frühjahr 
ebenso beteiligt wie kleinbürgerliche, frühliberale und wertkonservative) oder durch 
Undurchlässigkeicen (die Medien berichteten reichlich über örtliche Diskussionen 

und VoBo-Initiativcn, die sie sonst nicht öffentlichkeitswürdig gefunden hätten) 
vorstruklUrien gewesen wäre. Das Publikum lehnte ab: Volkszählung - nein danke! 
Und die Medien berichteten getreulich, daß das Volkszählungsprojekt mehrheitlich 
- die Zahlen schwankten, aber Ablehnungsquoten bis So, gar 75 Prozent wurden 
nicht selten gemeldet9 - durchgefallen sei. 

Ließe das Grundgesetz Plebiszite zu, so wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Volkszählung im Frühjahr auf diesem Wege zu Fall gekommen. Dafür, daß gleich­
wohl so etwas wie ein Plebiszit über dieses Projekt stattgefunden hal- wenn auch in 
anderem Gewande -, gibt es jedoch Indi1:ien genug. Wenn ein vorn Bundestag ein­
stimmig verabschiedetes Gesetz in seiner Durchführung allf eine so hohe Ableh­
nungsquote trifft, deuret das auf eine Kluft zwischen Legalität und Legitimität dieses 
Gesetzes hin - was auch immer der wirkliche Grund der mangelnden Akzeptanz sei. 
Diese Klufr hat dcm verfassungsgerichtlichen Prozeß darum das Gepräge gegeben. 
Der Prozeß fand im Rampenlicht der Öffentlichkeit stan,'O Daß das Gericht im 

Eilverfahren die einschneidende Maßnahme - einem einstimmig verabschiedeten 
Gesetz den Vollzug zu verweigern" - traf, laßr spiegelbildlich die genannte Kluft 

7 M:ut b"rach,c nur die hilf- und kenntnislo.cn Beteucrung.lonncln, wiedergegeben in Fr.wkfuner All· 
gemeine Z<:itung (fAZ) vom 16. h JI. J. (Union), '2·4· '9SJ (KroppenSledt); ~uch die noch kaum 
problem.ti,ie"~nde SlCJlungnahmc des Bundesdatc",ohutzbe.uhr.gt<O./ FR lf. }. "SJ; ,. Regiuungs· 
Bulletin, '0.). 8 J, 5. H J. 

8 J. Habcrro'-S, S,ruktunvandel der Öffentlichkeit, 3. Auil., Ncuwi.d '968, § IJ. 
9 Dazu Spiegel 1)/8), S. )0 mit Zlhlcnang.,ben. Ein sckundära Auseinanderse,zungspunkt wurdrn die 

Vcrwcigereriniti,,,;ven: dazu etWa fAZ ). J.; lf. J.; 6. und 7.4. '98); FR '9·, JO. und )1. ).; 7. und 
8·4. '98). 

,0 S. di< Berichte über die mündlich. Verhandlung am 11·4. 198J über di. einstweilige Anordnung. 
einschI. ,·orbereitender Press.berichte, z. B. Süddcu,schc Zeitung (52) J 2. J. '98 J; f AZ 28. J. '98 J; 
Spiegel ,618), Titdgcschichtc; FAZ '4.4. 8} (»Ein Sieg über den Staat.); '9' 4.; lf· 4· 198); llZ 
'4.4. '98) (.Spielverderber.). Ferner di,· Benehte uber die Ve-rh:utdlung III der HJupt$.lc.he .m 
,8./'9. '0. '98,): Tagesprc-su ,·orn '9.,10. und 11. Oktober; z.,i, vOm 21. 10.; Spicgel4)JRJ, S. 4S--P. 
Schließlich die Bericht. uber das Uneil: T'gespn:sse 16. und 'j. 1. 198). 

1 r Urteil v. I}. Apnll'&) - Az. 1 BvR 209/8) und .6,/8J -, BVcrfGE 64, 67 If. 
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erkennen. Tm Eil- wie im Hauptverfahren räumte das Gericht, ohne dazu fonnell 
genötigt zu sein, einer lnstanz das Recht zur Stellungnahme ein, die auf der Schwelle 

zwischen Legalität und Legitimität des gesamten DatenrechLS ~ngesiedeh und somit 
gerade für den eingetretenen Legitimjtätsschwund sachverständig isr: den Daten­
schutzbeauftragren des Bundes und der Länder. ll Und selbst noch in seiner Begrün­

dung der vorläufigen Aussetzungsentscheidung vom, 3. April 198 3 ist ein Argument 
enthalten, das den plebiszitären Charakter des Ablaufes durchschimmern läße: an 
zwei Stellen' J wird nämlich die Sorge um die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit der 
Zählungsergebnisse - sprich: die Sorge um Verweigerungsrate und Falschauskünfte 
als Ausdruck fehlender Legitimität des Gesetzes - als Grund der Aussetzung 

genannt. 

Freilich hat seinerseits Spuren hinterlassen, daß das Plebiszit nur in verdeckter und 
»ver-gerichtJichter« Form stattfinden konnte. Die Frage, ob überhaupt und in wel­
cher präzisen fonn eine Totalerhebung stattfinden soll, ist so nie klar poritisch 
cmschic:den worden - vielmehr wird sie (wieder verdeckt) uns dergestalt weitcrbe­
schäftigcn, ob bei der 'Zu erwarrenden Neuauflage der Zählung die Gerichtsoluflagen 

erfüllt werden oder nicht. Auch hinsichtlich der staatlichen Datenorganisation - der 
die Auseinandersetzung um die Volkszählung sicherlich stellvertretend auch galt -
kann nur eine politische Emscheidung sta((finden - das Gericht ist insoweit (aus 
gutem Grund) auf die FeslStcllung von Rechtsverstößen beschränkt gewesen. Und 
selbst hierbei setzte das Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde weitere Grenzen, 
indem es Popularklagen ausschließt und die Klagebefugnis an die Verletzung eigener 

Grundrechte knüpft. q Die Auseinanderseczung um die Volkszählung gewann auf 
diese Weise einen bloß individualrechtlichen Beigeschmack (Menschenwürde, Pcr­
sönlichkeirsrecht), auch wo sie gleichzeitig oder ausschließlich politisch oder 
.objektiv-rechllichu (staatliche Datenorganisation, Amtshilfe, informationelle 
Gewaltenteilung) gemeint war. 
Daß das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts - ungeachtet der noch 

zu äußernden Kritik - als Erfolg für die Protestinitiativen und DatenschuczbeSlTe­
bungen ~u werten ist , wird erst vor diesem Himcrgrund deutlich. Wenngleich die 
Enrscheidung im Kern ein neues Individualrecht - das .infonnationelle Selbstbe­
stimmungsrecht« - anerkennt", so ist sie doch keineswegs dem idealistischen, vor­
gesellschaftlichen Persönlichkeitsbild verhaftet, das die konservative ~Privatsphä-

12 Oie O",ensehulzb.~u{(r.gl.n wurden .Is Expenen hinzugezogen. Sie spielten im VerfaS5ungsg.richu­
pcozeß wie außcrhalb eine Rolle, die kaum hoch genug vc,aoschl.gt werden kann. M.n kann ,agon. d.ß 
die O.tcnschUI~be .\uftr:lgt<n im Zuge der Volksz>hlungsausdn.ndcrSetzung ein neues SelbSlverständ­
ni, und -bewußLSein bnden, cl ... sein~rs.its im Urleil vom I S. H. selbsr lne,kannt wurde. Zur Rolle in 
der Öffentlichkeil : s. Wcscrkurier q. ~ . '9&) (Schepp); FR Wld FAZ ,6. }. 1983 (Sim;li.), bn:ogen 'au! 
den ·. Zwischenbericht des Hessischen Oatenschutzbe.uhr.gten Prof. Dr. Simitis zUr Volkslohluog 
,,83 - . vorgelegt zUm q.) . 198J; FR 16. 4 . 198) (u.uze); FR 10. 1 I. 198) (Baumaon). Hciebst bede.ut­
S3ITI für den ErJ:Ul der eiosrweiligen Anordnung war der Punktelut.log der Konferenz der Onenschulz­
bcauflr:lgtcn VOOl H. J. 198) : WortbulFR 11. 4.1983; B.,ich, FAZ >S. J. 198).liberdcrT.u.che.d.ß 
die D'lenschulzbe.uftr~gten in du mundlichen Verhandlung vom IS.Ii,. 10. '98) p~kti.dl ein Drittel 
der Gesamlvortr>gszeit eingeräuml erhielten - s. berichligte F~SSWlg der "Zeitlichen Disposition . für 
die mündliche Verhandlung, ver<cluckt vom Be,ichlers<atlu am ,. 9. 198) - , kam es denn auch in dtr 
Vorb"pT('chung 2U ein~m Dispul zwischen d~m Venreter der Bundesrcgicru.ng, Prof. ß~dura/Mün­
ehen, und dem Vorsitzenden Bend • . Der Venreter der Bundesregierung erhob implizit den Vorwud, 
die Oaocnschutzbeluhragte.n seien dcr Sach. n~ch der Stilc der Bcschwerdefübrn 2uzurechnen. Auf die 
Frage des PrliSldentcn, ob er damit eine irgendwi. gemeu ßeiangenhcil des G~richlS andCUlen wolle, 
bli~b Badm. freili ch die Anlwon schuldig. 

I) A .•. O. (fN. "), S. 71 f. 
'4 Hierzu aus dcr Literalur Maun2 - Ourig - Her=g - Scholz, Grundgesetz (Kommentar), Ra.-Nr. 671.U 

An. 9); K. He"., Grundzuge du Verf:>s.sungsrechls drr ßundcsr.publik Deutschland, I}. AuO., Hci­
ddberg '981, Rd.-Nm. HO H. 

1 S A .•. O. (FN. I), S.11-.U; s. schon eh. Millm. nn, Ootenseh"IL in Verw.Jtungsin(orm>tionssysremcn, 
Munchen r976, S. '17 H. 

J 
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4 ren .. -Diskussion bis heute prägt. In Gestalt dieses Selbstbestimmungsrechts werden 
vielmehr detaillierte Anforderungen an die staatliche wie auch die gesellschaftliche'6 

Datenorganisarion fonnuliert. Und es ist kein Zufall, daß das Gericht - wenn auch 
an etwas versteckter Stelle - ein objektiv-rechclich bedeutsames Korrelat zum infor­
mationeHen Selbstbestimmungsrecht kreiert, das, ernst genommen, enorme darenor­
ganisatorisehe Konsequenzen nach sich Liehen wird; die »inforrnationelle Gewalten­

teilung«.'7 So scheint - das soll die Rede vom verdeckten Plebiszit ausdrücken - in 
den beiden Eckpfeilern'! des Urteils durch, was die Anti-VolksLählungsbewegung 
im Frühjahr 198) charakterisierte: individuelle Betroffenheit von staatlichem Daten­
hunger und Sdbstbehauptungsbegehren dagegen einerseits; der durch den Akt der 

Volkszählung - die Allgemeinheit und Gleichzeitigkeit der Betroffenheit - ausgelö­
ste Wunsch, dieses Problem nicht nur individuell, sondern zugleich allgemein, das 

aber heißt: politisch, zu lösen andererseits . 
Ich möchte in meinem Beitrag die Volkszählungs-Entscheidung nicht »rezensieren«, 
möchte weder die konkreten Folgerungen für die zu erwartende Neuauflage einer 
Volkszählung ziehen noch - was einen eigenen Beitrag lohne und erforderr - die nun 
fälligen Auswirkungen auf den Bereich privater Datenerhebung und -verwendung 
andeuten. Vielmehr geht es mir darum, die verfassungsdogmatischen Suömungen 

sichtbar zu machen, die die Reformulierung des Persönlichkeirsschurzes durch das 
Verfassungsgericht kennzeichnen. Mit dem Urtell vom IS. Dezember 1983 löst sich 
das Gericbt - wenn auch njcht unvorbereitet (IV. 3. und 4.) - von dem bisher ver­
folgten sphärenoriemienen substanziellen PersÖnlichkeitsschut7.. (Ir. und m .) und 
steuert eine, unter Datenschutzexpenen mittlerweile weit verbreitete, proLedurale 

Schutz konzeption an, die sich einerseits grundrechtlicher (IV. l. und 1.), anderer­
seits institutioneller Instrumente (VI.) bediene. Das informationelle Selbstbestim ­
mungsrecht verzahnt beide Instrumente miteinander (V.). Das Urteil verabschiedet 
mit der Privatsphären-Theorie - ieh hebe dies hervor (V. 2.), um einer einseitig 
~systemtheoretischen« Interpretation vorzubeugen - aber nicht gleichzeitig jeden 

substanLie!len Persönlichkeitssehutz zugunsten eines rein prozeduralen. In diesem 
Vorbehalt gegenüber einem funktionalistisch .modernisierten« Datenschuezkon­
zepr sehe ich einen mindestens ebenso wichtigen Beitrag zum Jahre 1984 wie in den 
vom Gericht anerkannten prozedul":llen Sicherungen. 

11. In den Fesseln der »Privatsphären~-Theorie 

Der Bruch, den das Bundesverfassungsgericht mit der Volkszählungsentscheidung 
zu seiner bisherigen Spruchpraxis vollzogen hat, läßt sich erst überblicken, wenn 
man sich diese Spruchpraxis wenigstens in den Grundzügen vergegenw:irtigt. "Pn­
vatheit" wurde bisher als ein Recht und Verfassung vor- und aufgegebener ,.Wen«" 

verstanden, den die Arrikel I und I Grundgesetz - Schutz der Menschenwürde und 

.6 In dem Ur1~il wird die Drillwirkl1J1gsproblemalik der entwickelten Grund",ze nicht .u'g~prochen; 
si, wird deshalb in meinem Beitrag auch nicht ange.:<prochen . Doch wird hier - in der Frage .<Wo, was 
das inform.tiondle Selbstbes.immungsrecht für betriebliche P~O"SOn.JjnfOn7l.UoM,ys'emc bedeu.et -
ein wich.iger wei •• rer A uswcnung'punk. zu liegen haben. 

17 A. a. O. (FN. ,), S. 69 unler C. IV. 4. b). Verstockt ist dieses Koru.b, insofern, als ~s der Soche nach in 
den prüfung,maßs.ab (C.H.) gehön hätte. tau'chlich aber lediglich - warum gerlde b,j den Gemein­
den? - an einer relativ beliebigen S,elle d« Anw,ndung des ZUVOr entwickelten M.ßs,.b, .uf den 
Sachverhah auftaucht. Mu,maßungen zur Erklärung des Mißverh.1hni .. es 2-wischen S,e1!ung und 
Bc-deurung dieses Hinweises 101gen 'päter, un'e' VI. dieses Beitnge,. 

rS Ähnlich "hon die Konzeption bei W. Stc;nmüllcr u. 0., Grundl'lgen des Datenschut~es . Gutach,en im 
Auftr.g des Bundesmini"ers d" IMe"'n, Juli '97', BT·Dm,,,",.ch, VJ/jBl6, $. 48 ((, (zwei . Sou­
len . ). 

'9 Zur .Wetl.otlenti,rung s. Durig in Maunz el..1 . (FN. 14), Rd .·Nm. 1 H. zu An. I. 
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des Persönlichkeitsrechts - zu gewährleisten hanen. Nun zieht das Argumentieren 
mit »außer-« und ,)vorrechtlichen«, ~absoluten Werten« immer das Dilemma /lach 

sich, daß diese Werte in dem Maße, wie sie in das Rechtssystem integriert werden, 
sich an anderen gleichfalls ~absolU[en« Werten messen lassen müssen, somit im 
Konflikt mit jenen notwendig eine RdativienlOg erfahren. '° Das in der Rechtspre­
chung immer wiederkehrende Vehikel dieser Rclacivierung ist die .. (Interessen-) 

Abwägung«." Im Falle der Privatheit argumenrierte das Gericht bislang denn auch, 
das Menschenbild des Grundgesetzes sei nicht das des isoliert für sich lebenden 

Individuums, sondern das des - diese Worte tauchen fast schematisch für je fällige 
Einschränkungen der Privatheit auf - »gemeinschaftsbezogenen und gemeinschafts­
gebundenen Bürgers"." Privacheit und Gemeinschaftsgebundeoheit des Individu­

ums - so wie das Gericht sie vcT5tand - schließen einander logisch aus: wer beides als 

rechtlich verbindlich annimmt, verfügt im Konfliktfall über kein qualitatives Em­
scheidungskriterium mehr, sondern kann eben nur "abwägen", -Einzclfallgerechtig­
keic üben" crc.'l Scheinbare Konruren erhielt der Schutz der Privatheit in der Recht­
sprechung des Gerichts durch das mitderweile grundrechtsübliche Ineinandcrgreifcn 
typisierter Eingriffstiefen (»Sphärentheorie~) und dadurch erforderter gestaffelter 
Rechtferr igu ngserfordern isse (,. Verhältni sm äßigkeitsprinzip«)." D . h. : Je stärker 
sich ein Eingriff in die Privatheit der »Tntim- « oder »Geheimsph~re~ nähene. um so 
höherer Rechtfertigung durch ein »überwiegendes Interesse der Allgemeinheit .. 
bedurfte er. Oder: je stärker der .Innenraum« tangiert war, um so mehr war das 
eingreifende Handeln der Rationalirätskontfolle ausgesetzt. 
Es bedarf nichl des Rückgriffs auf die modernen Informationstechnologien um dar­
zutun, daß dieser Ausgangspunkt weder sozial wissenschaftlich haltbar noch verfas­
sungsdogmatisch zureichend ist. Interessanterweise spielen diese Technologien bei 
dem vom Gericht vollzogenen Bruch auch eine geringere Rolle, als die vorläufige 

Aussetzungsentscheidung vom '3. April erwarten ließ. 'I Schon zu ihrer Enrste­

hungszeit oder auch zur Zeil des -Mikrozensus-Beschlusses« von '969 waren die 
genannten Prämissen unzureichend. "Privalheit« ist keine vorgesellschafrliche Gege­
benheit. kein allgemeinmenschlicher Wert, sondern Ausdruck einer spezifischen 
zivilisatorischen Entwicklung.'6 Ob und daß Individuen Identität entwickeln, ob 

20 Zur .Gem~insch,C"bindung . ' •.•. 0., Rd.-Nm. 46 fr. Daß in diescm verfMsungsdogm.tischen Au,· 
g,ngspunk, ber.iu die Lcugnung der scheinb~r ,bsolut gese,Z'tn Grundfreihei,cn begründ" Jiegt, h~( 
,heoretisch ""ngent her>usgc>rbei"t: U. K. P~uss, Di~ Intemalionali,ieJ\lng des Subjekts. Zur Kritik 
der Funktionswei" des subjektiven Rechts, Frankfurt '979, S. 261 H .• 27111. 

l! Diskulien bci Hesse (FN . 14), Rd.-Nm. 116,199, freilich - unter Rd.-Nrn. ) '7 ff. - d"llnZlerend unter 
dem Gesichtspunkt der . pnktischen Konkord.nz •• nich, des Gemcinsch.{tsvorbehahs. 

1> BVerfG, Beschl . v. 16. Juli '969, E 27, I fr. (7); kri,j,eh duu bereits A. POdlcch, D" Rech, auf Pri",t­
heil, in : J. Perds (Hg.), Grundrcch,c aJs Fund.menl der Demokratie, F,.nkfun '979. s. 10 F{. (p). 

2) cin ger.dczu klassisches B~ispie! der Fruch,- und Aussichtslosigkeit so\eherlei Abw'gung bietet: 
BVerfGE H,.lH - Such,ber.tung.lSlelle-. Sehr friihzeitig h,t di~s~ Unergiebigkeit berei .. hiti.;en: N. 
Luhmann, Grundrechte .Is Insti,ution, l. Au{J., Berlin '974 (!. Auf1. '96S), S. s) H. (19); s. auch d., 
Preuss'schc VerdIkt des .Abwögungsopporrunismus.; a. a. O. (foN. 20), S. '78, ferner S. 17) r. 

14 D • ."dlung und Kritik du ungdösu:n Probleme dieser Rt"<Ohtsprcchung is' vielfach gele,".t worden: 
vgJ. neuerlich B. SchJink, Di. Amtshilfe . Ein Beitfag zu ciner Lehre von der Gew.ltenleilung in der 
Verwaltung. Berli" '981, S. '7' f. (zu Sch!ink die ,ieJ1;ehendc Reunsion '·On D. Schcfold in: Kriti«hc 
Justiz 19SJ, s. 4491.); friihcr berei" Ste;nmüller e( .1. (FN. ,8). S. 48 [[.; .u,führlich D. RohlI, Dcr 
grundrechtlicho Schutz dcr PrivlISphärc, Berlin '980, S. l~ IC., 70 fl.. 87 H. 

~S Vgl. dic häufig :Litienc Kem,uS$.g< des Uneils (FN. ,(, s. 70), untcr Ir. 2.: .rn dem Verfahren üb~r dit 
H.upuache werd"" Grundfragen des SchunH grundrt:ehdicher Positionen d« Ei"z.!n." .1s gemein­
sch,C .. g<:bundene und gemeIDsch.{csbezoccnc Persönlichkei, unter den besonderen Bedingungen der 
,.it der MLkrozensus-EnlScht.idung von '969 (BVerfGE 27. I) ionemwickdt.en Moglichkcitcn der 
Stati><ik und Je, autom3lisehcn D2IenveurbeilUng aufgeworfen, die einer eingehenden Prilfung bediir­
f("n . .... 

• 6 D>hin geht .uch die Kritik VOn Luhmotnn (FN. '1), S. 68 H.; G. Rüpke, Dcr ven'S$ung".cllIliche 
Schutz der Priv>thcit, B,den-Baden '976, S. '91f., aui des,.n imere"."". Tht<Jric "on Privathci, ,10 

f 
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6 und welchen ,)Innenraum~ sie gegen welches Äußere ausgrenzen, welche Scham­

schranken in ihnen errichtet werden: das ist Ergebnis eines diffizilen A useinandcr­

sctzungsprozesses mit personalen. räumlichen und zeitlichen Umwelt<:n, also eines 
höchst gesellschaf diehen Prozesses.'7 

Weil aber Privarheit gesellschaftlich vermitrelr ist. ist die "Sphärcmheorje«. n:lch der 

sich der Schutz von Privatheit in der Abwägung bemißt, auch verfassungsrechclich 

unbrauchbar. Denn wenn gerade der intimste menschliche "Innenraum- durch 

soziale Erfahrungs-, Kommunikations- und Inter:lktionsprozesse konstituiert ist -

wie soU er dann "unanlastbar« sein. wie vom Sozialkontakt abgegrenzt werden 

können ?'s Dies ist der Grund dafür, warum seit Entstehung der Sphäremheorie nie 

ein zulänglicher Versuch unternommen wurde, wirklich einmal zu definieren, was 

die höchst zu schützende .Intim-" oder .. Geheimsphäre M der Substanz nach eigem­

lieh ist. Die Spruchpraxis hat sich meist damit begnügt festzustellen, was jedenfalls 

nicht zu dieser Sphäre gehört.'9 Dieser Umstand aber - daß die [ntimsph;ire ein 

Konstrukt ist, das bestenfalls negativer Bestimmung zugänglich ist - legt die 

Annahme nahe, Jaß die frühere Priv:l.theirs-Theoric nicht nur unbrauchbar. sondern 

verfassungsrechdich schädlich war)C. Wo immer nämlich individucllc Selbstbehaup­

tungsansprüche mit staatlichen Ein- und Unterordnungsansprüchen kollidieren, 

sind sie in der Antirhese von Privatheic und Gemeinschaftsgebundenheit strukturell 

unterlegen: unter dem Tilel des Gemeinschafcsvorbehahs können klar "lutagelie­

gende plausible Handlungsprämissen präsenciert werden. wohingegen der Titel Pri­

v~lheil sich in dem Maße verflüchtigt, wie man ihn greifen, be-greifen, in Wone 

fassen kann (denn immer dann. wenn es gelungen ist, ihm Worte zu geben, hat sich 

der soziale Cha.rakter des vermeintlichen »Innenraums« erwiesen). So diskriminiert 

das Privatheits-Theorem in paradoxer Konsequenz zwangsläufig die Privarheit, die 

als "absoluten Wert" hochzuhalten es angetreten istY 

Eine nicht minder gravierende Folge der um den ~ Wert~ der Privatheit gruppierten 

Spruchpraxis war, daß sie die verfassungsrechtliche Kontrolle staatsorganisatori­

scher Bedingungen von Privatheit, damit auch den gesamten Bereich politischer 

Gestaltung der Datcnhandhabung, systematisch vernachlässigte. Werden als verfas­

sungsrechdich relevant nur solche Vorgänge beurteilt, die sich tendenziell dem 

Kernbereich des individuellen PersönlichkeitSrechts annähern, dann fallen Vor­

gänge. die den direkten »Grundrechtsbezug~ nicht aufweisen oder jedenfalls nicht 

unmittelbar erkennen lassen, aus dem Blickwinkel.)' Alles Datengeschehen, das dem 

~rnnenraum« fern ist (oder auch nur erscheine), bleibt auf diese Weise »un-verfaßc«, 

dem verfassungsrechtlichen Zugriff entzogen: eine Domäne der Exekutive, der 

»Organisationskompetenz der Verwalrung~, der Amtshilfe. Wahrscheinlich hätte 

der Ausbau der Sicherhcilsapparacc, des automatisierten Meldewesens, der Sozialda-

,·symboli.ch-spuchliche Mehrdeu\igkeil als EI~mtnt kOntcxlgcbundcner Kommunikation. (S. 48 H.) 

ich hi.r nielli eingehtn bnn: Podltclt (FN. 11), pl"im. 
'7 Ich bezieht mich hi~r .ul dir glrichermaßm zivilis~lions- wi, pcrsönlichkeilSlheoretischen UnlUSU­

chungen VOll N . Elias, Der Prozeß der Zi,ilisluon, Bd. t, 1 . Kapilfl, Frankfun 1980; O. Negt und A.. 
Kluge, Geschichte und Eigcminn. Buch I . K.tp. 1, F,lJIkJurl 198,; P. Briickncr. Psychologie und 
Geschichte, Bulin 198,. S. lj s ff., bes. 1I J ff . 

• 8 Podkch (FN. H), S. SI; ncue"en' der>. ;n AK-GG. '984, Nm. 31-40 zu An. , Ab,. 1. 

19 So 1:usamme.nh ... end die Kritik.un .Bund~,vcrlO$Sung.gcrichl S,h);nk (FN. 14), S. '91 /. 
)0 Unge.chlt< der Kritik der Sysremlhtorie ist anz.ue.rkt:nnen. d,ß 1:U seintr Z,il d« Ans .. z luhm.nns 

von 1965 in der Kritik der Privarsphärcnthrorie durch.us tlwas FOrlSchnlllich<:s halte, indem er d., 
. ari<toltlischt. durch ~in .interaluionisusches« Menschenbild ~rseLZ" l. a. o. (FN. 1)). S. I) fr., bes . 
S7. Einschrankungen IHerzu folgen spa,e, (V. 1. d' .. e, Auf,.,ze,). 

) I S. Preu" (FN. '0), S. 178 f. 
j1 Dnu A. Podlcch, Individuald'lcnschUlz - Systemdatcn,chUl2, in: Fest,chrifl Hans Grilner. Perch. 

'9&1, S. ~ I' fl. 
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lcien, der privaten und betrieblichen lnformarionspoolsH nicht so unbehelligt und 

konfliktfrei vonstanen gehen können, wäre nicht der normative Beuncilungsmaß­
stab um ein Kriterium z.entrierr geblieben, das auf diese Phänomene - die den eigene­
lichen Sicherheits- und Überwachungsstaat von heute ausmachen - nicht oder nur 

sehr vermindc ~nwendbar isc. J4 

IlJ. Versuche der Neukonzipierung von Privatheit und Gesellschaftlichkeit 

Das Neue an der Emschcidung von 1983 läßt sich an einem markaneen Wandel der 

Emscheidungsprämissen verdeudiehcn. Das Gericht sprich! heUle vom Einzelnen 
als »cine(r) sich innerhalb der Gemeinschaft cnrfaltende(n), auf Kommunikation 
angewiesene(n) Persön/iehkeic.«H Unschwer kann man daran ein Zitat des .. gemein­

schaftsbezogenen und gemeinscharrsgebundenen Bürgers~ aus dem Mikrozensus­
Bcschluß ablesen l6 - nur ist das Interessame dic Modifikation. Dem früheren 
Gemeinschaftsvorbehalt stand die Antinomie privatheit-Gemeinschafdichkeit Pate, 
über dieser Antinomie stand der Primat der Gemeinschaft, der gliedschaftliche Bin­
dung - durchaus im Sinne der organizistischen Gesellschafcstheoriel7 - abverlangtc. 
Die Reformulierung gibt dem Wechselverhältnis von [ndividuum und Gesellschaft 

in differenzierTerer Weise Raum. Der soziale Charakter von lndividuarion wird 
nicht mehr idealistisch wegcskamoticn, sondern präzise wahrgenommen ("inner­
halb~, .angewiesen«). Damit ist der soziale Zusammenhang nicht mehr wie bisher 
Grenze, vielmehr als Bedingung von Privatheit anerkannt;l! das pro7.-eßhaftc, inter­
aktive Element von Vergesellschaftung wird besonders deutlich durch die Wahl des 
die ... soz.iale Gemeinschaft .. konkretisierenden Begriffes der "Kommunikation«, des­
sen einer Wonsinn das ~Sich-Vergemeinschaften", das .. Herstellen von Gesell­
schaft~ ist)9 Unterstellt wird damit, daß Gesellschaft eben nicht (wie in der bishe­
rigen Formel) ein in sich fest gefügter Block ist, den sich anzueignen nur durch 

Anpassung oder Eingliederung möglich ist, sondern ein Zusammenhang, dessen die 
Individuen bedürfen, den sie aber gleichzeitig produzieren: daß VergesellschafTUng 
somit ein Prozeß kollektiver Selbstregulierung ist.'O 

Hiermit hängt unmittelbar dcr zweite markante Wandel zusammen: der Abschied 
von der ",Sphärencheone«. ~Unter den Bedingungen der automatischen Datenverar­
beitung (gibr es) kein )belangloses< Datum mehr. Wieweit Informationen sensibel 

3l Dazu die wichtigen Arb~ittn \'on W. S,cinrnüllcr, Die Zwei,e industrielle Revolu\ion hu eben begon­
nen. Kursbuch 66, Bulin '98" S. 'p H.; und rersontnkennzeichn~n, Versicht,rtennummer und Per­
son.laus"·ei,, in: D"enverarbeilUng im Rech, '98). S, 10j-) ,8, 

H V. K. Preuss (FN. lO) ha, die R.duktion des Gesell<chafdichcn .ul Grundrechl$föhigkei, "eilend mit 
.Subjekti"icrung des Gemeinwesens . bezeichne, und d.r.m herlu.ge"beite" wie sowohl die Ebene 
politis.her Ges12hung als auch diejenige grundrechtlicher Freiheit erodi.r!. 

}! FN. I . S. 44. 
36 S. o . FN. 11 . 

)7 Ohne daß diC$e Prohlem .. ik hier luch nur angerissen werden !unn, sei verwiesen .ul die Studie über 
den deulSchrechtlichen Uoprung späterer ( ... chi,tiseher Gemeinscho1t.sidoologien: Helg. Splndlcr. Von 
d .. Genossenscho1t ~ur Bttritbsgcmtlnscha[t, Ffm.-Bcrn '98>; und die Arbei, von P. ThoS<, DlS 
subjektive Rech. ;'1 der gJied$ch.li.l:chen Bindung, Flm. '96&. 

)8 S. o. FN, 16. 
)9 D,~u etWa di, Delinition kommunlk>tiver H.ndlungen bei J. H.herm3S, Theorie des kommuoikativcn 

Handeln., Bd. '. frankfurt '98" S. 38\: di. Bereiliglen .verfolgen ihre indi,·jduell.n Ziel~ untt( der 
Bc-dingung, d.ß sie ihre H:mdlungspläne .ul du Grundl.ge gcmein<arner SilU.,;on.ddini,ionen .ufein-
.nder .bsummen können '. 

40 Auf der Ebene der Personlichkcjurhcorie wird d,.ser Zu,"mmenh,ng en,wiek.1I "on H . Sonl$, D. 
Jühch und M. Oeeh,lc, Subjektive Vcr:>.rbei'WlgSStru~curen. in: Arbeiup.pier NT. 39 des Forschungs­
schwerpunk,.s Reproduktionsrisiken. sozi •. I. Bewegungen und So"i.fpoli,ik, Bremen '98). S. 14' Ir., 
bes. 14) 1.; vgl. Ce",crd .. Moddlgeselischo1dicherSelwtrcgulicrung bei Negv'KJuse • . a. O . (FN. >7), 
5. 1» (I , und pusim. 

7 
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8 sind, kann hiernach nicht allein davon abhängen, ob sie intime Vorgänge betreffen. 
Vielmehr bedarf es zur Feststellung der persänlichkeitsrechdichen Bedeurung eines 
Datums der Kenntnis seines Verwendungszusammenhangs"Y Diese Sätze struktu­
rieren, wie gleich gezeigt wird, die ganze übrige Entscheidung. Der Bruch zur bis­
herigen Spruch praxis wird leicht deudich. Intimität wird nicht schutzlos gestellt -
insofern ist das WOrf »allein« bcdeutsamY Aber die Nähe zur Intimsphäre hört auf, 
Kriterium der Schutzintensität zu sein. Damit verlien die gesamte bisherige Abwä­
gungsarithmethik ihren Gravitationspunkt, und die Chance entsteht, die fatalen Fol­
gen des tradierten Konzepts zu überwinden. Der Abschied von der Sphärentheorie 
ist unmittelbar verknüpft mit dem neuen Verständnis von Privarheit und Gesell­
schaftlichkeit. Die Sphärentheorie unterstellte das unverbundene Nebeneinander 
von (vor-gesellschaftlicher) Priv3theit und (individuumstranszendenter) Gesell­
schafdichkeit; ihr regulativer oder normativer Gehalt erschöpfte sich darin, der Pri­
vatheic einen Schutz"raum~ vor der Gesellschaft zu gewährleisten; eben eine räum­
lich-gegenständliche ~Sphäreu . )n dem Maße wie das Wechselverhältnis von Indivi­
duum und Gesellschaft anerbnnt ist, muß an die Stelle dieses auf Trennung und 
Verriiuml.ichllng beruhenden normativen Maßstabs ein solcher der Vermittlung und 
Wechselbeziehung treten. Diesem Maßstab wird nämlich eine doppelte, dem rezI­
proken Charakter von Vergesellschaftung angemessene regulative Leistung abver­
langt ; er muß gesellschaftliche Prozesse danach zu beurteilen ermöglichen, sowohl 
ob sie der Individuation - oder auch der »Privatheit« in einem neuen Sinne4} -
förderlich oder hinderlich sind, als auch, ob sie dem gesellschaftskonstitutiven Cha­
rakter individuellen Handelns gerecht werdenH . 

Das Volkszählungs-Urteil hat einen solchen normativen Maßstab der Wechselbe­
züglichkeic zwar weniger begründet, aber anerkannt und auf datenrechdicbern 
Gebiet ansatzweise durchgeführt. Wenn das Gericht feststellt. es gebe unter Bedin­
gungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum (mehr?)~', 
sondern es komme auf dessen,. Verwendungszusammenhang« an, so hat es damit 
bereits die Grundlage eines ninteraktionistischen u Persönlichkeitsschutzes·6 gelegt. 
Verknüpft wird so nämlich mit der individualrechtlichen Bewertung eines Gesche­
hens dessen Verwendungszusammenhang oder auch D Kontext,.;7, also ein Element 
des gesellschaftsorganisatorischen Rahmens der Handhabung personenbezogener 
Daten. Vor diesem Hintergrund ist es alles andere als ein voluntaristischer Akt, 
wenn das Gericht einerseits ein .informationelles Selbstbestimmungsrecht«, ande­
rerseits ein Gebot der "informationellen Gewaltenteilung" anerkennt.;8 Beide 
Rechtsprinzipien drücken normativ das skizzierte Wechselverhältnis aus: das eine 
VOll der individualrechdichen, das andere von der staatsorganisatorischen Seite aus 
gesehen. Verfugt werden beide Prinzipien durch die Kontextbindung von Daten,49 

41 Unter C. 11. ,. (5. 4l)· 
4 ~ Dazu unten V. 2. 

H An A. Podlcch ~ngdehntc Gedanken .lau finden tieh UJ\'en V. , _ 
44 Gerade dieses Element von Vergesellschaftung steht einer rein 'ys(cm(unk.ionaliSlischcn lnccrpretaoion 

d ... Pcrsönlichkci"schut7.cs im Wege. 
41 Man kann be~wejfeln, ob er" mir den modem.·n [nfonnOliomtcchnologicn d .. Kon.exlproblem von 

DOlen entHeh. - wie mi, dem E.in.chub .(mehr)_ angedrutet wird -; vielmehr du,flen diese eh" dL'" 
logi.imatorischen Grund rut em AbweIchen von bisheriger Rechtsprechung abgeben; dazu schon oben 
bei FN .• S. 

46 Vorbe.Jll.!re g.-gen sY5lcmlheore";sche Vereinseiligung \Verde ich sp't.cr zu bcgrunden versuchen. 
47 Da2u nilier Podlech •.•. O. (FN. ).), S. 417 (I. 
48 Daraus r<SulLiert auch, d.ß cli.,. zweI .Säulen· des Dllcnschuuocs schon (rüh "",deck, worden ,ind; i. 

Slcinmuller u .•. (FN. ,8). 
49 Un,er C. [I. • . ~) (s. 46) und IV. l. (S. 61 1.). 
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auf die einerseits ein individualrechtlicher Anspruch, zu der andererseits eine staats­

organisatorische Verpflichtung besteht. 
Daß Individualitär Gesellschaft einerseits vorausserzr, andererseits begründet, 
schläge sich plastisch in der Bcgründung des informationellen Selbstbestimmungs­

rechts nieder: 

~(ndividuclle Selbstbestimmung selzt aber- ~uch unter den Bedingungen moderner Informa­
lionsver~tbeitungslcchnologien - vor~us, daß dem Einzelnen Entscheidungsfreiheit übcr vor­
zunehmende oder Zu unterlassende Handlungen einschlie/ll.ich der Möglichkeit gegeben ist, 
sich auch cnlsprcchcnd dieser Meinung tatsächlich zu verhalten. Wer nicht mil hin reichende.!' 
Sicherheit übers(hluen kann, welche ihn betreffenden Informalionen in bestimmten Bereichen 
seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das Wissen möglicher Kommunikarionspanner 
nicht einigermaßen abzuschälun vermag. klnn in seiner Freiheir wesenrlich gehemmt werden, 
aus eigener Selbstbeslimmung zu pl'lncn und zu entscheiden. Mir dem Rech! luf informatio­
nclle Selbslbe.slimmung wären eine Gesellschaflsordnung und eine diese ermöglichende 
Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und 
bei welcher Gelegenheit über sie weiß.!O Wer unsicher ist, ob abweichende Verh~)tensweisen 
jederzeit notiert und 1ls Inform.auon d.auerhaft gespeiche.n. verwendet und weitergegeben wer­
den, wird versuchen, nichl durch solche Verhahcnsweiscn aufzufallen. 
Wer damit rechnet, daß e!W~ die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgeriniti1Cive 
behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicher­
weise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art . 8, 9 GG) verzichlen. Dies 
würde nicht n"r die individuellen Entfalcungschancen des Einzelnen beeinträchtigen. sotldern 
auch das Gemeinwohl, weil Selbstbewmmung dne elementare Funktionsbedingung eines auf 
Handlungs- und Mitwirkullgsfiihigkeit uiner Bürger begründeten freiheitlichen demokra­
tischen Gemeinwesens !SI..SI 

Die ersten Sätze betonen - kommunikationstheorccisch - die Bedeutung des Wissens 
um die Verwendung pcrsonenbezogener Daten für die Entscheidungsfreiheit. Die 
letztcn Sätz.e betonen - herrschaftstheoretisch - die Bedeutung sclbstbestimmccn 
Handeins für die Konstiturion eines demokratischen Gemeinwesens. In ihrem 

Zusammenhang verdeutlichen sie den wechselbezüglichen Charakter des informa­
tioneIlen Selbstbestimmungsrechts. Undeutlich freilich bleibt bei dem Gerichr wie 
bei früheren Ven:reeern des informacionellen Sclbsrbesrimmungsrechts, ob das herr­
schafrlich strukturierte Verhälcnis von Scaar und Bürgern so behandelt werden kann, 
als werde es durch kommunikacive Rationalität strukturien:Y 

IV. Die Anerkennung de5 informacionellen Selbstbestimmungsrechts 

I. Verfassungsstrukturell bedeutet die Anerkennung des informationellen Selbslbe­
srimmungsrechts, daß personen bezogene Daten gleich anderen privacen Gücern pri­
vaten Subjekten zugeordnet und daß die Verfügung über sie den Vergesellschalts­
modi zu folgen hat, die die bürgerliche Gesellschaft dafür bereithält: dem Vertrag als 
Ausdruck des seibstbestimmten Willens; oder dem Gesetz als Ausdruck (einzig) 
legitimen Zwanges .!) lnsofem isc diese Anerkennung nichts Revolutionäres, sie fügt 
sich vielmehr den bürgerlichen Verkehrsformen durchaus ein . Auf allgemein-zivil­
rechtlichem Gebiet hat sich dieses Verfügungsrecht denn auch - in keineswegs 
unproblematischer Weise H - zunächst in Gesealt der Immaterialgütcrrechte und 

SO [n di""em P.\Ssus sLimmt d ... Uneil wönlieh mit der weitestgehenden Formulierung bei Podloch 
(FN. p), S. 4\5. und (PN . • S) Nro . 441'1,82-84, übercin; neben der individu.l- die kolJekt;vrechlliche 
Seilc des informationdien Selbstbestimmungsrechu betoncnd S,c;nmüllcr (FN. H Per.mnenkcnn .. i· 
ehen), S. 2~J I. 

I' Untcr C. 11. 1.,) (S. ~,/4) - Hervorh . von mir. 
51 Dumf w~i$\ bereit, SchJink (FN. 14). S. '96-98 (m . OJ. N.) hin. 
53 DJ2.u theoretisch und m ..... N . F. Neumonn, Der Funktions",andd des Gesetzc. im Rc.;h, der bürger­

lich.n Ge,ellschait, in : Dcmokralischer und "u(oriurer S .. at, Fraokfun '967, S. }! 11 .• unter 111. 
\4 S. dazu die Kritik von Mückenbcrger-Ramm in : Th. IUmm, Einführung in das Priv .... cht/AlIg. Teil 
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10 besonderen Pcrsönlichkeicsrcchte, dann in Gestalt des allgemeinen Persönlichkeits­
rechts weithin durchgesetztSl . Im Arbeitsrecht wird es den Beschäftigten faktisch 
bis heute vorenthalren l6 - formell freilich immer legitimiert durch die vertragliche, 
also willentliche, Begriindungsform des Arbeitsverhältnisses. 1m Verhältnis Staat -
Bürger aber hat erst die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

die bürgerliche Verkehrsform auf den informationellen Sektor insgesamt ausge­
dehnt. 17 

Der späte Zeitpunkt dieser Anerkennung und die Widerstände, auf die sie traf (und 
gewiß weiter treffen wird !), bedürfen daher m. E. ebenso sehr der Erklärung wie 
diese Anerkennung selbst. 1ch vennute - dies im Vorgriff auf den nächsten Ab­
schnitt -, daß das informationelle Selbstbestimmungsrecht sich dort leichter durch­
setzen läßt, wo sich seine Verwen:ung durch Betroffene markt(örmiger Mittel, also 
der Monetarisierung und Kommerzialisierung, bedientli, dagegen dorr schwerer, wo 
seine Realisierung in der Strukrurierung und Begrenzung gesellschaftlich legitimier­
ter (staadjcherl~, aber auch betrjebljche~) Herrschaft beSteht. Dies wiederum 

bestärkt meine Annahme, daß das Schwergewicllt dieser Entscheidung weniger in 
seiner subjektiv-rechtlichen (inform;a.tiooelles Selbstbestimmungsrecht) als in seiner 
objektiv-rechtlichen Aussage (Gebot der informationellen Gewa!tcmei!ung, der 
Kontextbindung von Daten, Einschränkung zulässiger Amtshilfe - alles Elemente 
der Strukturierung und Begrenz.ung staatlicher Herrschaft) z.u suchen ist. 
2. Indizien dafür ergibt die Analyse der Ausgestaltung des infonnationel!en Selbst­
bestimmungsrecbts. Es lautet lapidar: ,.,Das Grundrecht gewährleistet. , . die Befug­
nis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen.,,61 Als solches isr es zwar außerordentlich umfas­
send: »Preisgabe« wird an anderer Stelle mit »Erhebung«.s, umschrieben; geschützt 
ist somit neben der willendichcn auch die unwillentliche6) Aufnahme persönlicher 
Daten - in beiden Elementen greift das Gericht über das Bundesdarenschun:gesctz 
hinaus, dessen Reichweite auf »Datenverarbeitung« (s, § Abs. 1 BDSG) bt'schränkt 
isr,lI< Zum anderen erhalten auch die verschiedenen Verwendungs formen solcher 

des BGB. I. A ufl . Bd. [11. München J 970, S. 77 J H.; Verwci. d,.~uf in: ,. ~. 0., 1. Aufl ., Munchen 0. J., 
S.,911 H. 

s \ Rm.m (FN. \4 - >. Aufl.), S. 716 ff.; neucst~sJ. Simon. D .... Allgemeine (>ersönliehkei .... reehl und .. ,ne 
ge .... erblichen Erscheinungsformen, Redin '98" H. Mei.!<r. D,,,ellsehut>. im Zivilrecht. D" R,,,h, >m 

eigenm D.rum. L. Aufl., B'·rg. Ghdb.ch '981. 
S6 Vgl. hierzu konuovus ein«stilS $. Simili" SchUl? von Arbei,nehmerd,ten. Regrlungsdefll .. ite -

Losungsvo ... chl.gc. Gu,ach"n .... '''!Cl im Auf,rag des Bundt,mini«trs lur Arbeil und SC>zialordnung, 
Bonn '9g,; .ndererseit. W. Zöllner, D."en· und Inform .. ionsschull im Arbeil$vtrhiltni., Killn 
'98~. 

\7 Der informa,ioncllc Sektor stth, - angesichts der Eigcn'rt seines (nieh, kh. &.cil- und r<Chllich 
.zuweisba ... n.) GegcnSllndcs - ohnehin quer Zu "odi,ioncller Rcch15sy"~m>lik von (>riv>!- und 
öHcn,licl'em Rtchl: Steinmüller (FN. JJ PKZ), S. l41. 

\8 So etwa konnle man die Zuerkennung des Scbldentrs.,zoU1spruches bei Verlenung des allg. Pe ... ön­
lichk.itsr"<"h~ deulcn; 5. Muckenbergc.-Ramm (FN. 14). D.rüb~r hinaus ist Zu vcnnUlClI, daß die Figur 
des ,lIgem.incn Persönlichkeils.echls den Verlerzung'gef.hren <>or Ausb,ldung elektronischer D.,cn­
"("farbeiIU"g - Vcrl,·tzungsgefahrcn wesendich durch kommerzielle Press<: - gereeh. wurde. sich jedoch 
Mgesichts der neueren Technologien zunehmend :.l~ un7.ulänglich erwei". Dic Moncurisierungsthese 
is, ""gelehn. :In Haberrn .. (FN. )9). Bd. 1, unl~r VIII. 

19 Die im Urt~j) vom 1 S. u. en,h:.l,en"" Auflagen ,ind wesentlich pr.iventiv., nichl nur kompen •• con­
sehe: insofern strukturieren sie " ..... Iiehe Her .. ,h~ft in diesem Bereich. 

60 Zur Aussl'.rung der D""wirkungsproblemotik in diesem Auls •• z, s. btrcit~ FN . • 6; vgl. aber .ud, 
FN. \7. 

6, A .•. O. (FN. ,), S. -IJ. 
61 Ebd,. 
6) Zum Problemsund vgl. insoweit Schlink (FN. l~), S. 188 ff. 
64 S. Ordern.nn - Schomerus, Bund""d~'.mchutlg(""$el1. (Kommentar), J. Auf!., München ,,)8>, Nr. l zu 

§ 1; Reh in ; Simili, Cl .1., Bunde.d"enschul~gcsetl (KommenI"), ). Aufl, Blden-Baden '98" Nr. ,8 b 
zu § I. 
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Daren den Charakter eines Infonn3tionseingriffs - was bisJang6j und im Vcrfas­
sungsgerichtspro7.eß66 höchst umstrinen war -; und zwar neben den in § lAbs. 1 

BDSG genannten auch die "Yerwendung,,67 als solche. 
Gleichwohl: der Staruierung des informationelIen Selbstbestimmungsrechts folgt 
dessen Beschränkung auf dem Fuße. Kriterium der Zulässigkeit ist das »überwie­

gende AlIgcmeininteresse~, die gebotene Form für solche Einschränkungen ist eine 
~(verfassungsmäßige) gesetzliche Grundlage«.6s Wäre die Entscheidung nicht über 

diese Feststellung hinausgegangen, so hätte sie nicht viel geholfen. Dann wärc zwar 
der Gesetzesvorbehalt für den wie beschrieben umfassenden Bereich von Informa­

tionseingriffen begründet worden - was diesen Bereich, immerhin!, justiziabel 
gemacht hätce,69 Aber bei der Überprüfung der Verfassungsmäßigkcit des einschrän­

kenden Gesetzes oder dessen Vollzuges hättc lerzdich wieder die strukturlose 

.. AhwägLlng .. zwischen Grundrecht und Gemeinwohl, letztlich das Vehikel der 
» Verhältnismäßigkeit«, den Ausschlag gegeben - so wie es im Rahmen der überkom­
menen Spruchpraxis schon üblich war. Neu ist, daß das Gericht die verfassungsmä­
ßigen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines einschränkenden Gesetzes weitge­
hend präzisiert, so daß einschränkende Gesetze daran »überprüft« werden können­
mit dem Ergebnis, daß das zur Überprüfung gestellte Volkszählungsgesetz der Sache 
nach weitgehend zu Fall bm. Die niedergelegten verfassungsmäßigen Vorausset­
zungen sind - dies ZUr Erhärtung der oben angedeuteten Annahme - überwiegend 
solche der swatlichen Datcnorganis.1Lion, nicht der Darenart und ihrer wie immer 
vorgesrelhen Nähe zum individuellen "Innenr.lUm". Erst das Ineinandergreifen des 
nunmehr anerkannten infonnationellen Selbstbestimmungsrechrs und des dadurch 

ausgc!östen Gesetzesvorbehalts für Informationseingriffe mit den einem Eingriffsge­
setz abverlangten datcnorganisalOrischen Vorkehrungen mache das Wegweisende 
dieses Urteils aus. 
). Ein solcher Bruch hane sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts und in einigen neueren Geserzgebungsaktcn angedeutet. Er hatte aber bislang 
unvermittelt, daher widersprüchlich neben den tradierten normativen Prämissen 

gestanden. 

Vom Boden seiner mehrstufigen Privatsphärentheorie aus hatte das Gerichr Ele­
mente eines informationellen Selbstbestimmungsrechts, freilich mehr auf gesell­
schaftliche Kommunikationsbeziehungen abstellend, entwickelt - so in den Ent­
scheidungen zur Tonbandaufnahmeverwenung70 , im Lebach-Urtei)7/, in den 

Böll/Walclen-11 und Epp!er-Beschlüssen7l -. Ansatzweise hatte es die Lehre von der 
Zweckbindung vor anem zwangsweise erhobener Daten anerkannt - so in den Schei­
dungsakten- 74 und Gemeinschuldner-Beschlüssen7! -. Und es harte punktUell den 
Informationseingriff bei nicht vom Betroffenen selbst erhobenen Daten angenom­
men - so etwa in den KrankenbJatt-76 , Suclnkranken- 77 und Sozialarbeiter-Enrschei-

65 Zum Streitn.nd s. D,mrn.nn in: Similis eL aJ. (FN. 64), Nm. 2 ff. zu S 9. 
66 Fur die Ann.\hme eines Informuiooseingrills H,ch ohne Zwang votierten in ihren Slellungnlhmtn die 

DatenlChu14behorden elW' Bremons, HeHen" N()rdrhtin-Wes,f:.I~ns und Rhcinbnd-pfllz·, d.grgen 
CIW, der b'yr's<h. MiOlslerpra,ident, 

67 Zum (weiten) Verwendung5b~gri{{ vgl. SteinmuUtr (FN.jj Pkz). S, 124 ff., ~)O Ir. 
68 A .•. 0, (FN. 1), unter C. 11. I. b) (S. 44). 
69 Du.uf weist l'odlech (FN, u), S, S S/6 hin: vgl. schon E, Schwa.n. Vcrw.hungsarchiv '971. 'lO Ir. 
70 Iksehl. v. }J. I. ':'In, DVeriGE 14, ~J8 ff.; vgl. 'o'g. PoJI<:ch (PN . • 8), Nr. 'or'!. 
7' Un, v, S, 6. '97J, ßVcriGE H, '0. Ir. 
7' Besehl. v, ),6, '98o, BVcrlGE 14, 208 H. 
7J Beschl. \', J. 6. '.980, SVerlGf: H, '48 (f. 
7-1 Beschl. v. JS. I. '.970, BVcrfGE '7, J44 fr. 
7\ a,,",clll. v. 1 j. I. '98" nV.riGE S6, J7ff. 
76 Beschl. v. 8. ), '97), BVerfGE JZ, J7) 11. 
77 Beschl. v. 24· j. '977, BV~rIGE 44. JIJ H. 
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Il dungen 78 -. Aber sie sphäremheorecische Prämisse hatte insoweit immer noch 
durchgeschlagen, als die Intensität des Infonnationsaktes, der Verstoß gegen einen 
spezifizierbaren Geheimnis- und Vertrauenscatbestand und, daraus folgend, die 
»Unverhältnismäßigkeir« des Informationsaktes erst zur Annahme eines Informa­
tlons~eingrJffes" führce7~. Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit des Informa­
cionseingriffes - die erst jetzt klar voneinander zu treonen sind - blieben so im 

Mantel des Verhältnismäßigkeitsprinzips ununterscheidbar ineinander ver­
hakt. 80 

Schon 1974 publizierte Gerichtspräsidem Emst Benda einen Beitrags., der sich mir 
dem ;etLt enrschiedenen Problem beschäftigre. In dieser Arbeit sind viele Elemente 
des Volkszählungs-Urteils angedeutet (etwa die Problematik von Persönlichkeits­
profilen, die Restriktion auf zweckgerichtete Datenerhebung, die Notwendigkeit 
der Gewalrenceilung auf dem Gebiet des Datenschutzes), sie kehn teilweise sogar 
(unzitiert) im Volkszählungs-Urteil wörtlich wieder.i> Gleichwohl mündet dieser 
Beitrag letztlich nur im strukrurlosen Appell, das Vcrhältnismäßigkeitspcinzip gene­
rell und im Einzelfall zu wahren. Jüngeren Datums ist das Sondervorum des jetzigen 
Berichterstatters im Gemeinschuldner-Beschluß VOm 13- Januar 198 I.S] Dort befand 
die Senatsmehrhcit (mit Benda), die konkursrcchrliche Auskunftspflichr des 
Gemeinschuldners verstoße nicht gegen dessen Persönlichkeitsrecht, wenn die Aus­
künfte durch ein strafprozessuales Verwertungsverbot gegen »Zweckentfremdung« 
geschützt werde. Heußner hielt dagegen - als einziger abweichend -, nicht ersc die 
strafrechtliche Verwertung, sondern "die mit der Weitergabe der Information des 
Gemeinschuldners an die Scrafverfolgungsbehörden eintretende Zweckentfremdung 
(verletze) bereits das Persönlichkc:iIsrechc.« In der Mißbilligung von Zweckentfrc:m­
dung bestand insoweit also bereits Einigkeit. Interessant ist freilich eine implizite 
Relativierung dieses Prinzips im nachfolgenden Begründungssatz von Heußner: .In 
der \'{I eitcrgabe liegt eine Beeinträchtigung des Grundrechts des Gemeinschuldners 
aus Art. 2 Abs. I GG deshalb, weil sie angesichts des bestehenden Verwertungsver­
botes seiner Aussagen im strafrechtlichen Verfahren nicht erforderlich«84, daher als 
Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprim:ip unzulässig sei. Hebt die abwei­
chende Meinung also erst an, die Zweckentfremdung an sich schon zU mißbilligen, 
so schränkt sie im nächsten Satz ein, daß sie nur wegen fehlender Erforderlichke.it 
unzulässig, bei gegebener Erforderlichkeit hingegen (so muß man schließen) zulässig 

78 Besehl. v, '9.7. '97', BVeriGE H, )6711. 
79 Auf diesem 5l~nd verh~rn auch die neuere 5IUdie vom P _ K .... use. Grundre<:h.hche Grenzen Sl •• dicht'l' 

und privater Inlonn.Uonserh~bung und ·vcrarb~ilung, Dcr Betrieb, Beil. 1)/8) v_ 30. 9- 83-
80 So die Kri,ik von Schlink (FN. '4), 5. '9) 1.; s. bereits B. P.-..is, VerI.usung<schlHz und O!fen,lich.~r 

Dien". Ein ßcitr~g zum bereichsspczilischen D"enschu,z bti den Verlassungsschutzbehörden, König­
stein t9h (d:\.Zu P. Stri~der KJ 4/8),5.447--9), S, ", 

8) E. Benda, Privallphäre und ,.P~rsonlichkeitsprofil", in: Menschenwürde und Ireiheitlich. R",htsord­
nung_ Ft s15chrilt lü, Geiger, Tübingen '974. S. 2) If. 

81 Z_ B. stimmt der aufs Bürgervenr.uen .bstclkndc Sm; unter C. ll. ,. b) bb) (gegen Ende) (5. 50) wön· 
lich mil S. 3 S dc-s genannt~n Aulsatzes übereio. Eher tr.dilion.liHisch. Jer ideo.listischen Sphärcn!hcoric 
verb.llC< und our um einige Erkennlnis.s~ der amerihnischen pl'1Vdry·Di,kussion bereichen ."cheUn 
hingegen Bend", neuere Arbeit: Di~ Mtnschenwürde, in: ders" W. Maihofer und H.-J. Vogel (Hg.), 
Handbuch des V.rlJSSllflgsrech" d .. Bundcsrepublik Deutschland. ßcrJin-N. Y. '9S), S. 10711. 

8) A. a. O. (FN, 71), S, 12-54. 
84 S. )). Dieselbe Schwache ,eilt Heußner:s Auf",.,z, Zur Funktion des Dat.nschu~c-s und ~ur Notwen­

digkei, bereichsspcl.ilischcr Regelungen, in: 1m Dienst dos Sozialrech15. Fesuchrilt lür W,nn.car, Köln 
'98" S. '73 11., wo - aul S. 178/79 - zwar ein die Datenerhebung .inschließendes Grund,cch, aul 
Achrung des pM",,«n Ber.ichs angenommen wird, Eingriff. gle.ichwohl nur b.i Verstoß gegen den 
Verhalmismäßigkeil,grundsatz angenommen "'erom. Dc.,cn unge>.ch,,,, cn!h.I, dieser Aufsatz wich­
ugt" Einsieh len, die sich auch im Uneil v. '1. 12. niedergeschlagen h.ben - so ""'" du Bnug d .. 
Datenschm2rcchu auf kollek,i"e Freiheite.n wie Ver<ammlungs- und Vere.inigung,lreihcit (vgl. das Zilat 
oben IS, 91 mi, 5. '71 L - weitere Beispide lolgen). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-1-1 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:50:21. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1984-1-1


sei. Auch über diese Einschränkung ist erst das Volkszählungs-Uneil hinausgegan­
gen. 
4. Indem das Urteil vom 15. Dezember 1983 den Schutz personenbezogener Daten 
von der betroffenen Sphäre weithin ablöst, ihn vielmehr an den datcnorganisatori­
sehen Kontext knüpft, markiert es somic einen, wenn auch nicht ganz unvorbereite­
ten, Bruch zur bisherigen Spruchpraxis. Dieser wurde auch durch einige gesetzliche 
Änderungen nahegelegt, die freilich ihrerseits nicht lückenlos sind. Interessanter­
weise zitiert das Gericht diese Bestimmungen mit dem sybillinischen EpithetOn, daß 
sie »in die verfassungsrechtlich gebotene Richttmg weisen~i! - damit läßt es (was 

insbesondere hinsichtlich des Bundesdatenschutzgesetzes Diskussionen auslösen 

dürfte) oHen, ob sie das verfassungsrechtlich gebotene Ziel selbst schon errei­

chen. 

Am auffälligsten war die legislatorische Änderung des »Sozialgeheimnisses« in § 35 
Sozialgesetzbuch I im 1 ahre 1980. Bis dahin unterlagen der Geheimhaltung nur 
.. Geheimnisse, insbesondere die Z.Uffi persönlichen Lebensbereich ge.hörenden 
Geheimnisse sowie die Belriebs- und Geschäftsgeheimnisse« einer Person (§ 35 SGB 

I a. F.). Nunmehr sind es - ähnlich wie in § 30 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung '977 
als Gegenstand des Steuergeheimnisses ganz. allgemein die »Verhältnisse eines ande­
ren", genannt werden - »Einzelangaben über seine persönlichen und sachlichen Ver­
hältnisse (personenbezogene Daten)« (§ 35 SGB J n. F.). Diese Legaldefinition 
stimmt weitgehend8

& mit derjenigen des § 2 Abs. I Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) überein, die ihrerseits ein Indiz für einen neuerlichen sphärenunabhängigen 
regulativen Maßstab des Datenschutzes ist. 

Gerade das BDSG macht freilich - was Hintergrund der sybillinischen Anmerkung 
des Gerichts sein könnte - die Lückcnhaftigkeil der neuen legislatorischen Konzep­
tion deutlich . 

Die Reichweite des Gesetzes ist dadurch begrenzt, daß es nur subsidiär gilt (§ 45 
BDSG)s7, ferner daß es - wie schon hervorgehoben - nur dem »MijSbrauch« einmal 

erhobener Daten wehren, nicht den Gebrauch personen bezogener Daten insgesamt 
(einschI. der Erhebung) regulieren soll (s. § 1 Abs.1 BDSG)i!. Auch in seinem 
Anwendungsfe!d ist das GeSel""L eher den früherep verfassungsgerichdiehen Pramis­
sen verhafret. Das pompös anmutende Verbot mit Erlaubnisvorbehalt in § 3 S. I 

wird in §§ 9 bis 11 8, einer generalkJauselartigen Einschränkung unterworfen, die der 
ahen Verhälmismäßigkeitsprüfung - nur in peuern, ngesetzlichem«, Gewande -

Raum gibt. 90 Der Zweckbindungsgrundsatz ist im BDSG praktisch auch auf Fälle 
des Vorliegens eines besonderen Vertrauenstatbestandes beschränkt (5. § 10 Abs. 1 

S. :z BDSG)9' - ähnlich wie dies bei der früheren Spruchpra.xis des Bundesverfas­
sungsgerichts zu verzeichnen war. Geben somit auch die neueren legislatorischen 

81 Unter C. ll. •.• ) (S. 41). 
86 Leider nicht voUständig, s. Sleinmuller (FN. )) PKZ), S. 2 J' If. D.u Gtrichl macht ,ich übricens die 

exaktere Definition de. BDSG zu eigen: unter C. 11. I. a) (S. 42). 

87 Hief7.u Ordemann-Schomcru. (FN.64), Nr.' zu § 4$; Similis in: der<. tl .1. (FN.64), Nr. '0 zu 

§H· 
88 Es btSleht Einigkeit, daß das GeSe .. insoweit falsch formuliert "'. d. es ja "ts.chlich - en'gtgen Wdl. 

von §, Abs.' - nich. nur Mißbrauch.faJle ft&dl: S. Ordemann-Schomeru., .bda .• Nr. 1.,; Reb in , 
Simili! et 01., ebda., N ,. 2010 zU § , . Gleichwohl ist eben diese Fehlleistung Geset~; zUr Novrllierungs­
be<lurftigkeit insoweil Enge\h.rd !oUI FAZ v. ) L 11. '98j . 

89 Befrachtet wird im Konteln dieses Aufsatzes nur die Dotenverlrbeitung im öffentlichen Bereich, somit 
luch nur drr Zweite Abschnitt des BDSG. 

90 Dazu D,mmann in : Similis cl ,1. (F"N. 64), Nm. 6 fL zu § '0; Ol"(kmonn-Schomerus (FN. 64). 1., zu 
§ '0: l,ritisch 2uch Heußner (FN. 84). S. ,86. 

9' Das inlormationdlc SelbHbC51jmmungnechl ist im BDSG llso nur als AusnahmtlOlben"nd (.1. §§ J, 9 
11, '0 11 u,w.) gcr"teh. D'e< indi>.icrt .uch § '0 Ab,. , S. 1: onu D~mm'M in: Simi,is c. a1., cbda., 
Nm. '4 fL; OrdemMln-Schomcrus, ebeb., , .• zu S '0. 

IJ 
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'4 Akte Jodi;:icn für einen umfassenden komext-, niche sphären bezogenen Daten­

schutz ab, 50 hat doch erst das Gericht den Wandel zu einem neuen regulativen 

Maßstab konsequcnr vollzogen. 

V. /ndividualdatenschutz und Systemdatenschutz 

Der .fndividualdaccnschurz" isr somit durch .Systemd:ltenschutz .. (Podieeh) über­

lagen worden.91 Der neue regulative Maßstab ist primär prozeduraler, nichr mehr 

nur substanzieller Art. Es kommt nicht mehr - .alleinu9l - darauf an, eine bestimmte 

Daten.substanz gegen Öffentlichkeit abzuschotten, vielmehr darauf, die Öffentlich­
keit zugänglicher Daten in eine o-rganisierte Struktur zu bringen. Diese Strukrurie­
rung besteht im wesentlichen darin, legal erhobene Daten gegen Konrexrverände­

rung zu sichern. 

Die Wirkungsweise des neu anerkannren informationellen Selbstbestimmungsrechts 

gegenüber dem Staat läßt sich als dreifache extrapolieren: 
1 . Geschürzt wird das individuelle Wissen um Erhebung und Verwendung eigener 

personenbezogener Daten. Die Kenntnisnahme durch betroffene Bürger ist nach 
dem Urteil uneingeschränkt zu gewährleisten.94 Die Konsequenz allein dieser Ebene 

läßt sich noch kaum abschätzen. Auf datenorganisatorischer Ebene entspricht dieser 
Dimension des Selbsebestimmungsrechts eine ProcokolJierungspflicht für Daeen­

übcrmirdungsvorgänge, die es bisher so nicht gab.9 ! Außerdem erhält das Aus­

kunftsrecht des Betroffenen nach § 13 BDSG damie den Rang einer verfassungsmä­

ßig gebotenen Norm - und zwar ohne die Einschränk.ungen in Abs. 1 und }, die 
heuee als verfassungswidrig einzustufen sein dürfeen.96 

Die Möglichkeit lückenloser Kenntnisnahme durch den Betroffenen ist nicht nur ein 

Gebot des Persönlichkeitsschutzes, sondern auch der Rechtsschutzgaramie des 

Art. 19 Abs. 4 GG. In den Verfassungsbeschwerden gegen das VZG war auch die 

Verletzung der letzteren gerügt worden .97 Das Gericht verwarf dies lediglich mit 
Rücksicht auf die Absicherung des Rechtsschutzes durch hickenlose Protokollie­

rungsptlicht und enrsprechendcs Auskunftsrecht. 98 

In doppelter Weise greift so der grund rechtliche Tatbestand des lückenlosen Wissens 

in den Bereich der sraatlichen Datenorganisation über. Die Verwendungsmägllch­

keit von Daten muß gesetzlich so präzise bestimmt sein, daß der Betroffene antizi­

pieren kann, wo sich seine Daten w welchem Zwe<:k befinden werden. Schon die­

sem Kriterium hielt das VZG nicht stand. Darüberhinaus muß die latsächliche Ver­

wendung - qua Protokollierung und Auskunftspflicht - dem Berroffenen zugänglich 
sein. Dieses Problem ise beim VZG gar nicht gesehen worden. 

2. Geschützt wird weiterhin das Bestimmen-Können des Betroffenen über seine 

Daten. Diese Wirkungsweise - die dem informationellen Selbstbestimmungsrecht 

92 So Podlcch (FN. }2). Zu dem booeutumcn Einnuß der int.rn.tion.le", insb. us-amcrikani$c~cn. pn­
vary-Di,ku,sion und -G~s<ug~bung "gI. A. R. Miller. Ocr Einbruch in die Pri'·~lsph:':rc. DatenbankeIl 
und Dossj."." Neuwied (97); U. Da.mm~Jl t, "I . (~ds.). D.,. PrOlecüon Legisla,ion. An 100un.tion.1 
Documenulion (m. Textt.O :\U' USA, C'Md,. Schweden u .•. ), Fr>nkfurt 1977. 

9) Unltr C. II. 1 . (S. 4S zweifach). Auf dir Bedcu,ung dieser Einschönkung gehe ich unter V. 1. ein. 
94 Und z",.r ,o,,"oflJ unter dem Ge,ichupunkt des m{onTI.tionelien Solbstbcstimmungsrech,s (.lau unter 

C. 11 . 1..) - S. 4) -) ,Is auch un'er dem der Rcx:h,,,dtutzgll":lOtic d,,< Ar!. 19 Ab,. {GG (d:uu unler 
C. V. l. - S. 7<». 

91 So das Urteil un«r C. V. 1 (S. 70); zur bisherigen Rcchulage s. D.mmann ln: Similis N .1. (FN. 6.t), 
Nm. 11) fr. zU § 6. 

96 Zweifel bereits bei Dammann in: Simi,i, et ~I., Nm. 7 fr. zu § I) . 

97 S. dJZU die Auszüge in FR v. I!. J. 198) (Sudlcr.Euler/Wild) und FR '4. ). 198) - Dokument.tions· 
seite - (Mückenberger). 

98 So explizit unter C. V. T. (5.70). 
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erst seinen Namen gibt - wird im Volkszählungs-Urteil in doppelter Weise präzi­
siert: als substanzielle Begrenzung staatlicher Datcnerhebung und -verarbeitung und 
als prozedural abgesicherte Kontextbindung personenhczogener Daten (dazu 3.)99. 
Erstgenannte Bedeutung wird eher beiläufig, durch Nebenbemerkungen und punk­

cuelle Abgrenzungsbeispicle - meist obitcr dicta - angedeutet. Demnach setzt das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht - insoweit über das Recht zur Kenntnis­
nahme hinausgehend - staatlicher Darencrhebung und -verwendung wirkliche 
Grenzen: 
a) »Imime Angaben« genießen nach wie vor höheren Schutz als ~Daten mit Sozial­

bezug«.'oo Die Verwendung dieses begrifflichen Relikts der Sphäremheorie ist mit 
denl Wandel zum Systemdatenschutz schwer vereinbar. Offenbar möchte das 

Gericht dort, wo es den Begriff der Intimität verwendet, zum Ausdruck bringen, daß 
es mit seinem neuen datenschutzrechtlichen Ansalz lcdiglico zusätzliche Sicherun­
gen des Persönlichkcitsschu12es installieren, nicht die tradierten - sphärentheore­
tisch begründeten - ersetzen will. Dies bringt zwar eine Inkonsistenz (n das Urteil. 
Gleichwohl - so möchte ich noch ausführen - vermeidet das Gericht damit, wenn 

auch mit kritisicrbarer BegrifOichkeit, die Vereinseirigllng eines nur prozeduralen 
Datenschutzansatzes. 
b) Das informarionelle Selbstbestimmungsrecht setzt staarlicher Darenerhebung 
dort Grenzen, wo Gefahr besteht, daß die Tatsache staatlicher Datenerhebung 
Betroffene von der Wahrnehmung von Grundreduen, und sei es in der Gestalt 
minderheiclicher oder .. abweichender« Verhaltensweisen, abhält. Das Gericht erör­

tert diese Begrenzung staatlicher Dalenerhebung an kollektiven Rechten, der Ver­
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit - gibt somit dieser Schranke besonderes 
Gewicht. Diese Aussage isr - allerdings nicht ~chr präzise - in dem oben wiederge­
gebenen Zitat von S. 4~/43 des Urteils enthalten. In den crsten Sätzen wird dort 

zunächst die Beeinträchtigung des informationel!en Selbstbestimmungsrechts durch 
Unkenntnis staatlicher Datenerhebung hervorgehoben, dann aber etwas unvermit­
telt die Beeinträchtigung durch das Ausmaß (»jederzeit notiert«, ~dauerhaft gespei­
chert«, »behördlich registriert.) der Darenerhebung - und zwar unabhängig davon, 
ob diese dem Betroffenen nun bekann( ist oder nicht (.Wer damit rechnet. daß .. . " 
untersrellt Einschüchterung nicht durch Unkenntnis, sondern gerade durch Kennt­
nis der Observienmg). Daraus (olgen das Gericht die Notwendigkeit des Schutzes 
gegen "unbegrenzte« Datenerhebung - insoweit gewährleistet demnach das infor­
mationelle Selbstbestimmungsrecht die Befugnis, nicht nur zu wiJsen, sondern auch 
staatliches Wissen substanziell zu begrenzen. 
c) "Begrenzende Funktion h~t dieses Grundrecht schließlich auch gegenüber staatli­
cher Datenerhchung und -verwendung, die zu »gänzlicher oder teilweiser Regi­
strierung und Katalogisierung der Persönlichkeit" führen würde. Auch hier stammt 

die Terminologie aus dem Mikrozensus-Beschluß. "" Nur bezieht sie sich ;elZt auf 
höchst moderne ÜberwachungsprobJeme. Das Personenkennzeichen - seü 1976 
bestenfalls in der Grauzone der Verfassungswidrigkeit '01 

- ist nun eindeucig für 

99 Die Begriffe suh,"nzid! und prozMural werden hier im Sinne der anglo.merikanischen Terminologie 
",bs4mtl'Ve und pyoced,,,al yegJll.llioll verwandL Subs,>nzicll. Regulierung setzl der O~I"ncrhebung 
absolutc Gren~cn. stchl insofern dem überkommenen Ind.ividuald.al.nschul~. wenn .uch crwcitcrungs­
f:ihig auf Gruppend .. e".ehuLZ. DahC. Proudu",.Ic Regulierung b •• influßr den Umgang mit D .. en durch 
Ver/ohren,-. Beteiligungs· und KooITollgcbotc, ist insofern vergleichbar dem Systemd.tenschutz, als 
nichr D,tenut und ·menge. sondern nur DatenkomeXt, KonleXtbindung und K.ontrolle reguliert "'er· 
den. 

'00 Unter C. 11., . • ) (5 . 40). 
lOI Vgl. S. 48 und S. S' mit BVcr/G (FN. ll). S. 6. 
lOI SreinmuU.r (FN )j PKZ), S. 114 N. m. w. N. 

15 
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16 verfassungswidrig erklärt;'Ol Streit wird nun nur noch darüber entstehen. was seine 
"Substi[Ute~ oder was »sonstige Ordnungsmerkmale~ sind, die dasselbe verfassungs­
rechtliche Verdikt verdienen, '0.; Die »Zusammenführung einzelner Lebens- und Per­
sonald:uen zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen« ist unzulässig - selbst »in der 
Anonymität stHisrischer Erhebungen", TotaJ- wie Teilabbilder,oJ 'Zu erstellen, wäre 
ein staatlicher Übergriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht. 
Dje mit diesen drei Elementen umrissene zweite Wirkungsweise des informationel­
len Selbstbestimmungsrechts - substanzielle Begrenzung staatlichen Datenzugriffs -
wird dem Gericht möglicherweise den Vorwurf der Inkonsistenz eintragen. In der 
Tat finden sich hier begründungs- wie begriffslogisch Relikte des Individualdaten­
schutzes, eines nicht nur prozedura.l, sondern subscanziell ,06 abzuschirmenden 
Bereichs VOn Privatheit. Die Bedeutung dieser Ambiguit:it läßt sich am besten vor 
dem Hintergrund der im Verfassungsgerichtsprozeß um das VZG vertretenen 
Hauptpositionen ermessen: 
Die Posjtionen der Beschwerdeführer/innen waren im Ausgangspunkt - nicht 
zuletzt aus prozeßcaktischen Rücksichten - überwiegend sphärentheoretisch orien­
tiert: sie reklamierten substanzielle Verlerzung der Menschen-Würde durch den 
Zensus. '07 Die Verteidiger des VZG bedienten sich des gleichen Prüfungsmaßstabes. 
folgerten Dur 31.1 5 ihm das umgekehrte Ergebnis: keine substanzielle Verletzung 
der Menschenwürde.'og Sphärentheoretische Erwägungen dürften denn auch im 
Frühjahr den Ausschlag gegeben haben, die Zählung vorläufig zu Fall zu brin­
gen. 
Schon in der mündlichen Verhandlung um die einstweilige Anordnung' C9, erst recht 
in der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache machte sich die modernere daten­
rechtliche Konzeption geltend, die am energischsten von den Datenschutzbeauftrag­
ten vorgetragen wurde, besonders durch den hessischen und den bremischen.!lO 
Deren Stellungnahmen beschäftigten sich weniger oder gar nichr mit substanzieller 
Beeinträchtigung der Menschenwürde, sondern mit der Kritik der Datenorganisa­
lion bei der gepl:\ßten Volkszählung. insbesondere der Diffusion von Begriff und 
Organisation sraatlicher Statisrik, und mir den prozeduralcn Anforderungen an eine 
zu erwartende Volkszählung. Überlegungen prozeduraler Are bestimmten zuneh­
mend die Argumentation im Prozeß. Das Gericht hatte sich mit der Entscheidung 
vom [). April selbst unter Druck gesetzt, nicht nur über etwaige Verfassungswid­
rigkeit des VZG zu entscheiden, sondern eine Grundsatzentscheidung über deo 
Persönlichkeitsschutz. unter Bedingungen moderner Informacionstechnologien zu 

I O} Unter C. IH . 1..) (S. 0). 
104 A. l . 0 . ; (emer s. Steinmullu (FN. H PKZ), S. 1191. 
10! Ahnlieh borei .. Heußner (FN. 84). 
106 S. oben FN. 99. 
' 07 S. !'''ndstcllen in FN. 97. A"sdrüc.kJjch nicht sphärentheoreusch, sondern systeman.lytlsch be&Jilndet 

WH die Beschwerde der Informatiker/ innen Brunoslein/ Podleeh/SleinmilJleriWalther-Mohr - Az. I 

BvR ~lo/SJ ___ die .lIerdings keinen v<rhs~ungsdogmalisch.n Prulungsm;oßmb enlwickdte. 
lOS So "WO die Sldlungnahme d~, Bundesmiruflcrs d", Inneren v. L8 . 6.198), S .• 6 fl. u. ö. ; der Bayd.ehen 

Slaatsregierung. o . D>lUm, S. 4' fr. ; des MiniSlcrpriisidenlcn des Lwdes Schlcswig-Holstcin v. 
> .. 6.198), S. IS (. 

1°9 S. Stellungnahme der Datenschut, be>ull1lgten \'. 11. J. 198J (FN . 11). Diese wurde ,um Gegenstand 
eincr Übereinkun/c im Bundesinnenmini<l.rium: s. Ergebnisvermerk Re/. 0 11 J - 14 2 >6' - 10/1 - V. 

)o.}. 198) . Freilich hme der Bundesinnenmini"er am selben Tag Im Bundestag erklärt, d.1/! du Bund 
.uf die Durchfuht\Jng der Volkszählung .ruch, den gering"en Einfluß. labe (XI ) . Sitzung des BT v . 

. \0. ). 1,8), S. ~, - zitiert von d. r Hamburger J",tincn"orin Dr . E., Leith:;",,, in der mundliehen 
Vuhwdlung:vn I' . April '9~J) ' Dieses gleIChzeitige Dementi der ~ngeblieh en Konus';onen an den 
n .. cnschutz br~ch,c den Durchbruch zur einslweIligen Vtrfugung vom I) . ~ . 

Ile Stellungnahme des Bremer D .. ~nschu l 2beauf'r.gl.a v. >S. 6, '98) , S. 6 f ., JO ff.; d" H~ .. i"hen Daten­
SchUlzbeaut".gtcn v. 11.7. '98), S. I IE., 1) r. , '7 H. -le\.21ere ausschließlich pr02edural begriind~l. 
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treffen" I - und zwar möglichst noch vor Ablauf der Amtszeit des Präsidenten. '" 

Unter diesen Bedingungen akzeptierte es im Grundsatz die vom hessischen Daten­
schutzbeauftragten vorgetragene moderne prozedurale Konzeption IlJ - reichene sie 

:tber punktuell, nach Bedarf, um substanzielle Elemente an. die - sei es auch um den 
Preis der Inkonsistenz - der Regelung bedürftig erschienen. Fast alle im engeren 
Sinne grundrechtstheoretischen Erwägungen des Gerichts - das informationelle 

Selbstbestimmungsrecht wie auch die unter a) bis c) genannten Elemente - lassen 
sich als Zusätze oder auch Korrektive zu der im Prinzip anerkannten prozeduralen 
datenschutzrechtlichen Konzeption verstehen. 
Zu einem solchen Korrektiv besteht auch Anlaß. Unzulänglich und kontraproduk­
tiv, wie die auf ein idealistisches, vor-gesellschaftliches Persönlichkeitsbild aufbau­

ende Privatsphärentheorie auch sein mag: sie thematisiert immerhin das Problem 

von Privatheir, des Verhälrnisses von Individuum und Gesellschaft, von der Seite des 
Subjekts aus. Die Konstitulionsbedingungen von Subjektivität - von Kommunika­
tion, Interaktion, Sozialisation, von Sclbst- und Fremdwahrnehmung - werden aber 
durch bum etwas mehr umgeformt. in Frage gestelle., als durch die modemen Tnfor­
mationstechnologicn."l Ob die uns bekanncen Prozesse der Identitätsfindung, der 

Ich-Bildung und der Vergesellschaftung unrer diesen Bedingungen noch stattfinden 
werden, ob Individualirät, Inregrirät. Moralität. ob menschliche Würde mie ihnen 
strukturell vereinbar sind, ist kaum abzuschätzen. Die Angst um das Subjekt hat - so 
eine Erfahrung aus der Volkszählungsbewegung - zu einer Renaissance. vielfach 
auch einer ganz unkritischen und falsch-konservativen. der Postulate von .. Men­
schenwürde- und .Persönlichkeitsreeht. geführt. 
Was in dieser Sicu.1tion Not (ur, ist die Entwicklung einer Persönlichkeitstheorie. die 

den Ballast des idealistischen Persänlichkeitsbegriffs abzustreifen und auf der Basis 
einer aufgeklärten Theorie der Vergesellschaftung einen normativen Rahmen abzu­

stecken versucht, der dem oben angedeuteten Wechselverhältnis von Individuum 
und Gesellschaft Raum gibt. Il j Zu einem solchen Versuch wird sicher gehören, einen 

neuen Begriff von Privatheit und Intimität zu encfalten, den es - wenn auch nicht in 
einer »Sphäre«, so doch in einem »geschützten« Inceraktionsgefüge - abzuschirmen 
gilt; ,,6 und dem gesellschaftskonstitutiven Charakter individuellen HandeIns nor­
mativen Spielraum und Wirksamkeitschance zu verschaffen. Das Bundesverfas­
sungsgericht hat mit den Inkonsistenzen seines Urteils einem solchen Versuch 
zumindest nichr die Tür verschlossen. Es hat sie mie einigen wenigen Andeutungen 

sogar geöffnet. 
Demgegenüber steht eine bloß prozedurale, eine bloße Systemdatenschutz-Konzep­
cion in der Gefahr, das Problem von Privatheit. Individuation, Subjektivität über­
haupt zu negieren . Tritt der akkumulierten Informafionstechnologic als normativer 

"' s. FN. 25 
111 ErnSl B,·nd, schied ,m 20. 12. 198 J ,h Prasidem des Gerichu JUS. Ofr ursprimgljch für die Uncilsvor­

kirndung .nb~raum,(· Termin 2m '9. I. '984 hälte .ußcrb:tlb seln~r Amtsu;( gelegen. Mi, Umladuogs­
beschluß , .. ~ . Il. 198) wunl,· J<"f VtrkündungSlermin ,uf den '5.12. '9SJ vOrvcrl~gl . D.u Ur/eil 
konnte somi, noch von Bend. verkündel werden. Zu vermulen iSl. d,ß durch dic,~ , uming eIn "Hk« 
Zeit- und Konsensdruck im Scn>! eDtst.nd. H:ill. lUch nur ein Rieh .. , eine .,bweich(,,,dc Meinung 
vorg,elegt. ~o hättt eine well~r(" ßcr:llung .... crbngt werden können~ womil unvcrm(',idl'ch die Amts;t,: L'ü 
Bend .. Ubff<chritttn worden wäre. 

1 'l Andemungswfi<f In dieser Richlung bud,s O. Mlllm=n. Ztelfunktionen des Dl(en3chut~~s, Fr>nk­
fun '977, S. 6.,...69. 

114 H,cr'LU <1\\" die Beitrage in -.,,,,&c~'hb. (F"-l. 6), Ku"buch 66 (FN. 3» und Gord E. Hoffmlnn (Hg.). 
[)er v.,bbdle Mensch. wCSl ermUln ,ktuell. R"un«hw~ig I?~). 

1 J S Ir, di(· se Richtung geht n die: Übcrlegunscn Podlcch< (l::-.J. !l), bzw. cindruc.k,,·öll jnng."1 (FN. 2'), 
N r. JS i"f. 

116 Dnll mein ( 5'lY. O"lekti ,·-AuLUnUI. TClTo' der Sachlichkeit und R<cht auf Unordm·llg. in: Hoffm""o 
(Hg. ) (FN. I q), S. , s; Ir. 

'7 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-1-1 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:50:21. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1984-1-1


Rahmen lediglich ein Netz von Verfahren, KOnlextsicherungen, AbschoHungen 
gegen Zweckentfremdung, Kontrolle durch Datenschützer gegenüber, so ist damit 
die Überlcbensfälligkeir des Subjekts angesichrs geblUter Obiektivit:it, des Terrors 
der Sachlichkeit, noch keineswegs gew:ihrleistet." 7 Eine substam.ic]le grundrechtli­
che Einbindung des Datenschutzes isc daher notwendiges Korrektiv - wenn auch 
unter der (bereits genannten) Prämisse eines noch auszuarbeitenden normativen 
Begriffs von Privarheir und Gesellsch:lfrlichkcir. 
J. Geschützt wird mit dem illformationcllen Selbstbestimmungsrecht schließlich das 
Bestimmen-Können des Betroffenen über die zweckentsprechende Verwendung ein­
mal erhobener Daten. Bei freiwillig preisgegebenen Daten begrenzt der willentlich 
gesetzte Zweck die zulässige Verwendung, bei hoheitlicher Anordnung der gesetz­
lich bestimnHe Zweck der Erhebung. Diese nunmehr - entgegen § 10 Abs. I S. I 

BDSG - als verfassungskräftig anerkannte Zweckbindung personenbezogener Daten 
verlangt Vorkehrungen der staadichen Datenorganisation, die im Falle des VZG 
weithin fehlten. 
;I) Die Pflicht zur Prcisgabe personenbezogcncr Daten setzt voraus, daß die ennäch­
tigendc Norm den Verwendungszweck bereichsspezifisch präzise bestimmt; die 
.Sammlung nicht anonymisiercer Daten auf Vorrat~ 11 8 ist danach unzulässig - eine 

Anforderung, der z. B. § 9 Abs. 3 VZG, wie in den Beschwerden vorgetragen, nicht 
entsprach . Die Verwendung der Daten darf nur zum »gesetzlich bestimmeen Zweckw 
erfolgen . Erforderlich ist ein - bamtshilfefester«" 9 - Schut~ gegen Zweckentfrem­
dung, der durch entsprechende Aufklärungs-, Auskunfts- und Löschungspflichten 
flankiert sein muß. Verfassungsrechtlicher Explosivstoff ist der, der Stellungnahme 

des hessischen Datenschutzbeauftragten entnommene, Begriff der »Amtshilfcfestig­
keit«. Er bedeutet nämlich, daß das Zweckbindungsgebot auch die informationelle 
Amtshilfe ausschließt, lind impliziert damit die Anerkennung der bislang heftig 
umstrittenen These, daß informatione!!e Amtshilfe bei personen bezogenen Daten 
einzelfallbezogen sein muß und einer bereichsspezifischen gesetzlichen Eingriffser­
mächtigung bedarf .1>O Zur Kontrolle der erforderten Zweckbindung ist schließlich 

die Beteiligung unabhängiger Datenschutzbeauftragter erforderlich. Diese Feststel­
lung schreibt nicht nur die Position der Datcnschurzbeauftragten verfassungskräftig 
fest - sie enthält weiteren Sprengstoff durch Verwendung des Begriffs der .. Unab­
hängigkeit<" der - falts ernst genommen - der Debarce um die Konstruktion und 
juristische Anbindung der Rolle der Datenschutzbeauftragten neuen Answß geben 
wird. 111 

b) Bei zu staatlicher Planung erforderlichen statistischen (Zwangs-)Erhcbungen ent­
steht unvermeidlich - soweit pcrsonenbezogene Daten im Spiel sind - ein Ziclwi­

derspruch zwischen .. Multifunktionalidt" (= Zweckvielfalt und -unbestimmtheit) 

117 Hier eben h;;ue die Kritik SYSlemJ\lnk,ion~li"i,cher Ans"Z<, e.w, "ueh Luhnllnns (FN. 1}). S. 71 i .. 
anzusetzen ; lhnlich Rtipke • . • . 0 . (FN. 16) mit seinfr Kritik der .herrschenden Rolienth.tQrie" auf 
S. 'J 7 11. und r J6 f(. 

JI S Unrer eil. 1. ,) (S . 46). 
"9 Ebd,. Dies müßte zum generellen Verbot des Online-Verbunds von e1ek<forl.ischen Dotei." fübren; 

zögernd d~u noch O.unm:>nn in : Simi.is Cl >.I. (FN. 64). Nr. ,., zu § ro. 
llO Hierzu nebm Schliok (l'N. 14). passim, und Preis (FN. So). S. '9 if. : ehr. Mallmonn, Dlcensc.hu!Z in 

Ycrwal,ungsinlorrn;\!ionssY<lemcn (FN . • \) , passim; E. Dcnninger. EinführWlg in Probleme cl« Amts­
hiHereeh«, iosb. im Sichcrheitsbereich.Jur. An,lysen 1980, 5 .• 80{(.; ders., Amtshilfe im Bcr~ich der 
Ycdas,uogssch'Hzbehorden. in: Bundesminister des Inneren (Hg.), Verf,ssllngsschllfZ und Red",« ... , 

Kolo '98" S. '9 H. 
111 A. 3. 0 . (FN. '18); Kurzüberblie~ uber die Problematik der Bestellung und Zuordnung der DOlen­

schutzb."uf,rag<en im H",b!tek auf ihre Unlbh""gigkei, .inerse'ts, das Gew;,hcnteJung.prinzip ,nde­
r.rseit~ bei D,mm.."n in: S,mitis e. ,1. (FN 6~). Nr. ~ 2U § '7. 
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statistischer Daten und Zweckbestimmtheit und -bindung, '" Deshalb bedarf der 

statistische Bereich zum Ausgleich der zugelassenen Multifunhionalit:it besonderer 
Sicherungsvorkehrungen für (noch) nicht :monymisicrte Daten. Hierzu gehären die 
Abscholtung statistischer D~ten durch Geheimhaltungspflichtcn, solange sie weder 
(faktisch)") anonymisiert noch aggregiert sind, durch Anonymisierungsge- und 
Deanonymisierungsverbote, durch die Begrenzung der Weitergabe von Daten auf 
statistische Zwecke sowie durch Löschungsvorkehrungen für die indi\'idualisieren~ 

den Hilfsangaben einer statistischen Erhebung: damit erhalten die Gebote aus § tl 
Abs. 2 und 7 BStatG praktisch Verf~ssungsrang. Etabliert ist damit der, in den Ver­
fassungsbeschwerden gleichfalls behauptete, Verfassungsgrundsatz der » Trennung 
VOll Statistik und Verwaltung« , '" dem die Daunübennitrlungsvorschriften des 

inkriminierten VZG 83 durchweg nicht enrsprachen. Eine bereichsspezifische 
Begründung erhält dieser Grundsatz - außer daß er durch das informarionelJe Selbst­
bestimmungs recht gefordert sei - aus dem Charakter der Statistik selbst, deren 

Zuverlässigkeit auf Vertrauen der Befragten basiert, deren Funktionsfähigkeit daher 

auch ohne ihre Abschorwng vom allgemeinen Verwaltungsvollzug jedenfalls dauer­
haft nicht gewährleistet werden kann. 
c) ProzedurOller Art sind auch die Auflagen, die das Gericht für die Gesetzesgrund­
lage der neu zu konzipierenden Volkszählung maclu.l>\ Dem Gesetzgeber wird 

auferlegt, bei künftigen Zählungen den Stand der sozialwissenschaftlichen Diskus­
sion daraufhin zu verfolgen. ob mildere Millel als das der Totalerhebung gleich 
zuverlässige Ergebnisse erbringen und Volkszählungen als solche überflüssig 
machen . Streit wird es bei der neu geplanten Volkszählung vor allem um die Frage 
geben, ob der Gesetzgeber die beim VZG 83 vermißten zusätzlichen Sicherungsvor­
kehrungen einhält oder nicht. In dem Katalog dieser Vorkehrungen tauchen so gut 
wie alle Beanstandungen wieder auf, mit denen die Beschwerden - gestürzt auf die 
"Wesentlichkeitstheorie" 1 ,6 - die Nichtigkeit des ganzen Gesetzes behaupte! hatten; 
und es tauchen die von der Konferenz der Datenschutzbeaufrragten am 22. März 

!983 formulierten Mindestanforderungen auf. Sie sagen im Kern aus. daß ein den 
Anforderungen des Datenschutzes entsprechendes Gesetz erst noch zu verfassen ist. 
Daß dies in Gestalt einer Aullagenentscheidung und nicht der Nichcigerklärung dcs 
ganzen Geserzes geschah"], hat kaum prinzipielle Gründe: vermutlich war es der 
Preis dafür, die Entscheidung noch vor dem Ausscheiden des Präsidenten und, damit 

zusammenhängend"' , ohne eine abweichende Meinung verkünden zu kö nnen. 

V I. Die Zähmung der informatiollellen Amtshilfe 

Je weiler man der Ausformung des Grundrechts der informationelien Selbstbestim­
mung folgt, umso tider gerät man in den Bereich der st.:la(lichen Datenorganisation 
und ihrer prinzipiellen regulativen Rahmenbedingungen . So mag vielleicht wundern. 

In Umer C. 11. L b) (S, 47-(1) ; deullich wer wirderum der Bezug auf die S",Uungn.hme dC"S hcss;,ehcn 
Datenschulzb •• ultn.gten. 

Il) Hie~u Damm.nn in : Simili, el ll. (fN. 64), Nrn, H If. zU § L 

U4 A. l. O. (fN. llZ) und C. IV. 1 (S.61). 
lLj Unter C, 111. 2 . (5 . 58~1) . 
H6 Hia'Lu U, Muekenberger. RtchlSproblemt der V"lk<ziihlung '98) - An!.g< ~llr Vuiossungsbesch..,.rde 

vom 1 I. ) . 198) - Az . I BvR )6z/ 8) -, hier S. ) 811. m . w. N . und Unler Bezugnahme ,uf die M ehlige 
frühe Slcllungno.lunc von R. Gcul.n, Rechtliche Probleme der Volluzihlung 198) so..,ie der Vuwtigt­
rung, U\"Y , M,_. Berli" . l~ , ) , 198), S. 8/ 9. 

1'7 lnd;~ für di.se Einsch.\2ung ist die K""cnentschcidung in Zi. 4 dfs Tcnor5 und d.ren Begründung in 
C. VI. 1 . (S . 71 ). wo die voll. Au<bgenersuu ung mit der . Grs.m,übcrprülung des Gesetzes< und 
.. wosentlichen Beanstandungen. begründe, wird . 

11S S. FR. lIl , 
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10 daß die Zentralkategorie der ~informationcllcn Gewaltenteilung« abseits der Erör­

terung des Prüfungsmaßstabes, in einer Seitenbemerkung der Subsumtion, ins Spiel 
kommt"9 - ist auch das Ausdruck des senatsintemen Kompromisses? -. Aber der 
Sache nach isc sie längst präsent, wo von Zweckbindung, Absehoetung, Amtshilfe­
festigkeit , Trennung von Statis~ik und Verwaltung die Rede iSL Sind dies doch 

durchweg Konzepte, die auf der Folie einer informaeionclkn »Einheit der Staatsge­
walt . gar nicht mehr versündlich werden, die erst ihren Sinn gewinnen, wenn Staat 
auch auf dem Gebiet des InfonnationseingriHes als das verstanden wird, was er auf 
den Gebieten der Eingriffe in Freiheit und Eigentum längst ist: ein Hoheitsträger, 
dem das Monopol der Ausübung legitimer Gewalt nur um den Preis einer Begren ­
zung und Gliederung dieser Gewalt nach Befugnissen, Aufgaben und Zuständigkei­
ten ')0 verliehen isr. Der Brennpunkt der Entscheidung vom 15. Dezember ist die 

infonnalionclle Amtshilfe, eines der ungelösten Zeneralprobleme im Wohlfahrts­
und Sicherheitsstaat der achcziger Jahre uncer Bedingungen der elektronischen, der 

automatischen und erst recht der integrierten'" Datenverarbeitung. Die Leistung 
der Volkszählungsemscheidung ist eine doppelte . Für die infonnaeionclle Ameshilfe 
werden - ein Vorbehah wird noch genannt werden - Umrisse einer demokratiead­
äquaten Regulierung angedeutet; und - was von der Demokratieadiiquanz selbst 
geforderr wird - für diese Regulierung wird ein System exekutivinterner und -exter­
ner Kontrollen geschaffen, das allein (wenn überhaupt)'J' ihr faktische Geleung ver­

schaffen könnte.'J) Die wichtigste dieser Kontrollen ist das infonnationclle Selbst­
bestimmungsrecht - insoweit subjekcivrcchtliches Korrelat zu der staaesreclnliehen 
InnovatiOn, wenn man will: ihr Hebel. 

In der rechtlichen Strukturierung des Problems der Amtshilfe auf informationellem 
Gebiet lag der eigentliche Sereitpunkr des Volkszählungsverfahrens'l4. Die Frontli­
nien verliefen zuweilen überraschend. So verwarf die StcUungnahme, die die Unter­

schrife J ohannes Raus trug, den Grundsatz der Trennung von Statiseik und Verwal­
tung mit derselben Schärfe wie die von FranzJosef Strauß unterzeichnete. rH Umge­
kehrt bejahten fast alle Datenschutzbeauftragte - über Landes- und Parteigrenzen 
hinweg - die verhssungsrechdiche Notwendigkeit der informationellen Gewalten­
teilung, konkret: der Abschommg der Statistik vom allgemeinen Verwaltungsvoll­
zug. 'l6 Die Konstell:ltlon zeigt, daß das Erfordernis der Informalionsbegrenzung 
innerhalb der Verwaltung offenbar stark mit der Problemerfahrung derer zusam­
menhängt, die sich speziell mit den gefährdenden Folgen solcher lnformationsaktc 
beschäftigen. ')7 

Die schließlich ohne abweichende Meinung eingenommene Position des Ersten 

119 c. IV. 4. h) (S. 69) . Dtn Pcüfungsm,ß",b bilde. Teil C. /I. 
'.\0 V~1. die Sysrematik von Schlink (fN. '4). S. '07-9. [4'-44; ferner J. W. Gocbd. Am"hilf,· ducch 

Inform,tionshilft, München '9S" $. so f(. 
')' D.r.luf wci" deutlich Baumann (s. FN . • !) hin . 
l)l Zu der frage. ob und inwieweit der Trchnokoml'lex uberh,upt mit juri,,,.chen Milleln (noch?) gebän­

digt " .. erdw bnn. kann im vorliegenden Zu"mmcnhJng n,eh, Stellung genommen werden. 
[H Zu der hier impliz,enro Grunclrt<:llts,heorie "gl. H. Goedich, Grundrech.e ,1, Veri""ung'g,nntlen , 

D,den-Bodcn ' 98,. )72 ((. 
1)4 Den folge nden Übed egungen lieg. die Erkh ru"g des Verf. in du mü"d.licbtn Vrrlundlung des BVerfG 

,m ,8. , o. J 98) :.ugrundc. 
t Jl S. o . (FN. [oS ). S.11; und Slellungnahme des Ministerpräsidenten von Nordchcin·W,'s.t,len v. 

'9. 6. , 98), S. ; t. 
1)6 $. Stdlungn 'lhmen de, Bund,·sd"enschu,zbeauhraglen , .. '9. 6. 198 j. S. 9/10: ,ndemung,wcisc des 

b.yr. D"en,chul~ beau(lr.g.en (DS8), o. 0 ., S. '9 i., )' (,ber : S. ') 1.); des B",mer DSB v. 18.6. '98). 
s. 9 ; der Konferenz der DSB v." ). 1~ 8 ). un.er I.; de, H~mburglSchen DSB v. lJ . jun. '98), S. lO; dö 
H e·ss. DSß v. , 1.7. '98). S. , 1.; der O,censchulzkomm i,sion Rhei"l >nd -l'fllz , .. '9 · 6. '98}, S. 1 S 
(Lurück In llcnd). 

')7 ße,ond er< Konkret und e indru cksvoll die DSß von B.l.d (,n-Wü",emb~rg. Or. R. Leuze. in ihn'n mtind­
li~hen Einlassungen ,m 12.4. (5. FR .6 .. 1. 8}) und ' 9. 10_ 19S~ . 
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Senats ist alles andere als selbstverständlich. Dies sei exemplarisch an einem Satz aus 
der Stellungnahme des bayrischen Ministerpräsidenten diskutiere : . Ein Grundsatz 
der Trennung von Statistik und Verwaltung besteht schon deshalb nicht, weil Stati­
stik auch Teil der Verwaltung isc.~')8 Der Satz - so plausibel er auf den ersten Blick 

wirkt - verfehlt das Wesenrliche des Problems. Er venniseht nämlich rein Definito­

risches (natürlich gehört st2tistlSchc Tätigkeit zum Aufgabenbereich der vollziehen­
den Gewalt) mit der normativen oder auch -rcalfunkcionalen . Ebene (Denninger), 

um die es in Wirklichkeit geht : der Frage, wie das Verfassungs- und Verwalcungs­

recht das Verhältnis sachlich unrerschiedlicher Aufgabenbereiche zueinander orga­
nisieren . Der kritisierte Satz beruhe auf der irrigen Vorstellung einer normativen 

Einheit der Verwaltung, deren Organis:uionsgewalt die Befugnis zu einheirJicher 

Organtsation von lnformationen (einschließlich statiseischer Informationen) 

zukomme.'J9 Er ist - indem er (enrgcgen Wortlaut und Sinn des BDSG) staatliche 
Gew:1lt auf dem informationellefl Sektor von normativen Strukturierungen und 
Begrenzungen freistellt - auf diesen Sektor bc:wgcn nicht minder lotalitär als die 
Aussage des Richtcrs Wand in der Radikalen-Entscheidung des Gerichts : "Ange­

sichts der Einheit der Staatsgewalt (wäre es) geradezu widersinnig, den Staat an der 
Verwertung von Material zu hindern, das sich legitimerweise in seinen Händen 
befindet ... «.' ~o 

So wie die Vorstellung der Einheit der Staatsgewalt im allgemeinen Verwaltungsvoll­

wg immer schon zur Legitimierung rechtlich unverfaßter und unkontrollierbarer 
Amtshilfe herhalten mußte, so begleitet sie auf informarionellem Gebiet den Daten­
schutz seit seiner Entstehung als ständiger Widerpart. 'I ' Genau genommen ist sie mit 
der Existenz von Datenschutz unvereinbar. Datenschul"l besteht wesentlich in der 
saehspezifischen T (ennung, Dezentralisierung von Datenbeständen. Tnformationelle 
Einheit der Verwaltung hingegen postuliere das genaue Gegenteil. 

Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, daß das Gericht durch die Wahl 
bestimmter Begriffe - wie Grundsatz der Trennung von Statistik und Verwaltung, 
informationclle Gewaltentcilung, Amtshilfefestigkeit, Zweckbindung ~ cindeutig 
Position bezieht. Ebenso bemerkenswert ist freilich, daß diese Position kaum ernst­

haft zu begründen versucht wird . Auch diese Ambivalenz dürfte Rückschlüsse auf 
die Konsensbreite im Senat zulassen . Und dies wiederum weckt Zweifel, ob die im 
Urteil eingenommene »radikab Haltung zum Amtshilfeproblem unnachgiebige 
Konsequenz auch in anderen Konfliktfä!len zeigen wird. 

I. Das Stichwort der informationellen Gewaltenteilung 12ucht, wie betont, eher an 
versteckter Srelle auf. Auch der Grundsatz der Trennung von Sta,istik und allgemei­

ner Verwalwng - sicherlich ein tragender Pfeiler des Verdikts über § 9 Abs. 1-3 
VZG - wird, wo er nicht nur vorausgesetzt, sondern material begründet wird, nicht 
so sehr als eine Konkrelionsform der infonnationellen Gewaltenteilung behandelt, 
sondern als ein aus der spezifischen Staat$aufg~be Statistik resultierendes Erforder­
nis.'" Dies wird um so mehr als Ausweichen vor einer präzisen verfassungsrechrli­
ehen Strukturierung der informationellen Amtshilfe sichtbar, als das Gericht im 

Tatbestand die - implizit abgelehnten - Position der Bundesregierung zur Amtshilfe 
ausführlich darstellt. q) 

2. An zwei nicht unwesentlichen Punkten läßt das Gericht die Sensibilität für Daten­
schutz als Gebot der Dezentralisierung des Infannationswesens vennissen: bei der 

, 38 S. FN. '31. 
'39 0,21> grundlegend Schlink (fN. ~4), TI. 1. K.p.} bi$ 1 m. w . N. 
'40 BVerfG, Beseb!. V. H. I. '971. ßVerfGE }9, ll4 ff., }86 Cf. <J90). 
q' AJs Amehauung,matcnal die Berichte der n ... n,chuube3uftr>gten . 
'41 Z. R. unter C. 11. 1. b) bb) ($. 4'T11) . 
'4} Unter A. 111. I. (S .• 8 f/.) . 

;11 
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22 gerügten fehlenden Bundeskompetenz (a) und bei der Datenübermitdung für wis­
senschaftliche Zwecke (b). 

<I) Die Frage der fehlenden Bundeskompetenz vor allem für deo Melderegisterab­

gleich haue von Anfang an in den Beschwerden brei«~n Raum eingenommen. J~, 

Dabei ging es darum, durch präzise Bestimmung der Begriffe "Statistik für Bundes­

zwecke~ (Art. 73 Zi. [I GG) zu verhindern, daß der Bund aus rein fiskalopportunen 

Überlegungen heraus M~\(crico als Statislik behandelt, die der Sache nach exekuti­

visch sind, und Bundeszwecke unterstellt, wo der Sache nach Landeszwecke vorlie­

gen. Das Gericht häue in dieser Frage Gelegenheit gehabt, den Grundsatz der Treo­
[Jung von Statistik und Verwaltung auch kompetenzicll abzusichern und die infor­

m.ltionelle Gewaltenteilung an dem On, wo sie sich zu allererst Hellt - der Kom­

petcnzverceilung zwischen Bund und Ländern -, zu bekräftigen. Es hätte die Kom­
petenzfrage wenigstens als nicht entscheidungserheblich für die Beurteilung von § 9 

Abs. I VZG offen lassen können. Start dessen hat es an den zwei Stellen. die die 
Bundeskompetenz prüfen. durch höchst freigiebige Interpretation der Begriffe des 

Bundeszwecks (Art. 73 Zi. I) GG) und des Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher 
Regelung (Art. 72 Abs. 1 GG) einer ZemraJisierung informationeller Staatsgewalt 
Vorschub geleistet. 'H 

b) Mit dürftiger und anfechtbarer Begründung<46 nimmt das Gericht die Datenüber­

mirdungsvorschrift für wissenschaftliche Zwecke vom Verdikt über die anderen 

Übermittlungsbestimmungen aus Q7 • Die Wissenschaft sei an einzelnen Personen 
kaum interessiert; sie verfüge auch nkaum« über Zusarzwissen, d;ts zu einem Eingriff 

in das informationelle Selbstbestimmungsrecht führen könne. Ausgeblendet wird 

hier, daß Wissenschaft - erwa im Rahmen des Bundeskriminalamts oder der Verfas­

sungsschutzbehörden - durchaus exekutivstrategisch und im Verbund mit akkumu­

liertem Zusatzwissen betrieben werden kann."'s Das AmIshilfeproblem, die Gefah­

ren dö Verstosses gegen informationelle Gewaltenteilung und das Gebo( der Tren­

nung von Statistik und Verwaltung stelJen sich dort genauso wie beim Melderegistcr 

oder im gemeindlichen Bereich und häue vergleichbarer Abscholtungsauflagen 

bedurft. 

Beide Beispiele zeigen, daß das Prinzip der informa[;onelJen Gewaltentrennung in 

dem Uneil nicht konsistenz durchgeführt isl. Daß dies nicht mangelnder Intelligenz 
bei der Abfassung des Urteils zuzuschreiben ist, zeigen die weithin luziden Passagen 
des Uneils. Es scheint eher der Preis für den Zeitpunkt des Uneils und das Aus­

bleiben einer abweichenden Meinung gewesen z.u sein. 

3· Das Konzept der informationellen Gewaltteilung ist im Uneil vom J 5. Dezember 

'44 M. W. zum erSten Mal ins Spid gebr>eht durch eine iuristische Stellungnahme "On S. Oll .n die 
Humanis.ische U nion zum VZG v. '4.1. 198J;" femer Mückcnberger (FN. ,,6), S. IS-1J. 

14S C. I. I. (S. J9 1.) und C. IV. 1. a) (S. 6}); 7.ur Kritik s. meJne Sidlungn.hme l. J. O. Über der Bch.nd­
lung der Kompet,m:f~ge durch d..., Gericht liegt '0 e.was wie cin My .. erium. Fehlend. Bundeskom­
pe.cl1z war ausführl ich ger ügl worden. Tm Vonrag des ßeri"h"'"catte" in der mündlichen Vcrhlndlung 
am 18. 10. tauchte sie-ausweislich d~s Manuskripts - nicht mehr auf. In der mündlichen Verhandlung 
spielte sie wesentli ch wegen der Frage nach der Religionszugchörigkci, "ine Rolle. Im Urteil wird die 
Kornp<:tcn tfr.ge nicht olfengdasst.n, .bcr oueh nich.r grundlieh erÖnert. T ragmd ist d ie Bejahung der 
ßuodt$kompeltnz nur hinsichtlich d.r Rel;gioO$zugehörigkeir gewesen. Solhc die; dar.ur hinweisen, 
daß sich himer der Zulä"igkei, der Frlge n,leh der Religionszubchörigkci. ci.n - ölltntIich nicht "kann­
tes - Politikum verbarg? 

'46 In,o"'e;1 kritisch ,uch Frommt on FAZ '7. 11. ,,8}, der zu Recht d .. id.,lisirrmd, Wi"eosch,ft<vcr· 
mndnis d~s Gerichts gciß.lt. 

1~7 Un,.r C. IV. j. (S. 69 1.). 
1~8 Zweifelh,ft ist insoweil 'u, h die Pos ition licußncl"S (FN. &.1 ), S. tS8 . der cmersei,s reh,. d,ß Wissen· 

schah auch lbhängige und pri"., betriebene Forschung llmhß., ,ich aber eher kritisch geg~nüber L,n· 
desdaltn schulzgesetzcn ~ußert , die die Da.enweitcrga.be für wissenschaftliche Zwtcke an die Voraus· 
.etzung der .Unabhang,gkeit« der Forschung knupf.n. 
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auch nicht wirklich begründet worden. Wäre das Urteil in diesem Punkt dem in der 

Entscheidung vom 13. April selbst gestellten grundsätzlichen Anspruch gerecht 

geblieben '<9 so hätte es - über die pragmatisch begründbare Nichtigerklärung der 

Abs. I bis 3 des § 9 VZG hinaus - das Gerüst einer demokratischen Konzeption der 

infonnationellcn Amtshilfe aufstellen müssen. Dies hätte die explizite Verabschie­

dung tradierter Vorstellungen der Einheit der Verwaltung, von der Amtshilfe als 

Domäne der Exekutive und als quasi rechtsfreien Raum erfordert, damit aber offen­

bar ~uch die Konsenschancen im Senat überfordert. '1 0 

Daß die Amtshilfe noch der demokratischen Durchgestaltung bedarf, hat Schlink 

jüngst eindringlich herausgearbeitet. 'l' Die Vorstellung der Einheit der Verw"ltttng 

- und damit der Fraglosigkeit der Amtshilfe - stammt aus der Zeit des Obrigkeits­

staates, als die Rolle von Recht sich in der Eingrenzung der Eingrj(fsbefugnis der, 

selber nicht durch Recht begründeten, Herrschaft des Monarchen erschöpfte. Umer 

der Herrschaft des Verfassungsstaates aber wird nicht nur die Befugnis einer je schon 
vorhandenen Staatsgewalt begrenzt. Vielmellr wird die Staatsgewalt selbst erst durch 

Recht begründet, ausgestaltet, organisiert, overfaßt«.'S' Der Prozeß der Konstitutie­

rung von Staatsgewalt besteht in der Umformung anerb.nnter Staatszielbestimmun­

gen (wozu die Grundrechte wie auch die Grundsätze der Artikel 20 und 28 GG 

gehören) in .ausdifferenzierte staadiche Aufgaben und Befugnisse. Eine vorgängige 

Einheit der Staatsgewalt oder der Verwaltung - mit etwaigen oAuffang-«aufgaben 
oder -befugnissen, letztlich mit der Fähigkeit, die Sraatsgewalt von sich aus wieder 

zu entdifferenzicren - gibt es nicht mehr. Deshalb liegt die Organisationsgewalt zur 

Begründung und Zuordnung von Aufgaben und Befugnissen beim Verfassungs- und 

Gesetzgeber, nicht bei der Verwaltung. Und deshalb bedarf die Nutzung fremder 

Befugnisse für eigene Aufgaben über die Grenzen sachlicher Behördenzusdndigkeit 

hinweg - Amtshilfe - der Rechtsgnmdlage, die sich die Verwaltung nicht selbst 

erteilen kann. 

Aus diesen Grundgedanken hätte das Gericht leicht die von ihm gezogenen daren­

organisatOrischen Konsequenzen herleiten können: daß Daten als Hilfsmittel 

behördlicher Aufg~benwahrnchmung nur gesammelt und verarbeitet werden dür­

fen, soweit sie zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind; daß Daten nur inner­

halb des Kontextes, zu dem sie legalerweise erhoben wurden, verwendet und nicht 

zwcckencfremdet werden dürfen; daß aufgabe/lspezifische D.atenhestände der insti­

tutionellen AhschotCung und Sicherung bedürfen. Diese Konsequenzen wären dann 
aber schwerer angreifbar gewesen als jetzt, wo sie eher »gesetzt« erscheinen. Außer­

dem häue sich mit innerer Notwendigkeit eine Sogwirkung der Entscheidung auf 
den Gesamtbereich der infonm.tionellen, ja überhaupt der Amtshilfe ergeben.' 5) 

'~9 s. o. FN .• j. 
'50 Für den Willen des Yor.<;,unden und des ßcr;ch,erSl.ltcn zU e;ner prinzipiellen Swllungnahme Zum 

Anll$h;)f~-Problt"m sprechen deren jiJnger~ Äußerungen: (FN. a,). S. 1111.; (FN. 84), $. '99 - beide 
kri,i;eo >ur Formel der" Einnei, der S'Htsgew.It". 

'$' Vor o.llem Schlmk fN. '4. Zum folgenden vgl. r,·rn~rdi,· bereits zit,en.n Arboiten von Ponninger. Preis 
und Goebei (FN . "O. SO und 1)0) 

'p DlZU H,· " . (rN. '4), Rd.-Nm. IB) fL: H. H. Rupp, Grundfragen d~r heutigen Yerwa!tung . .rech .... 
lehrt, Tübingen '96$, S. "J 11. 

T J J Dlß Jer Konflik, um d>< YZG '98 J ohnehin eine gewisse Sogw; rkung entfalte, hlt, dtirile f<mtchen. So 
isr die Frage des m.1Sehinenl.sbucn Pcnon.lauswe;sC< neu aufgeworfen (5. tu ".8. '.98). 2. l. '984; 
FAZ J J. ll. ,,81; FR ,6·9· '98); Spiegel 16 und J~/8 J) Übcrden Handstreich de r Banken. ihre illegale 
Dalcniiberm;ulungspraxjs per A.ndcrung der AGB, legalisieren 2U kö nnen, ha, qua,i gleieflf.lIs ein 
>kleines Plebisz it. gcrichl~' (s. nur FA2 v. I.l. '984). Um d.s Hochschulm,is,ikgese,z. d'$ gleiche 
Ml ngcl wie da> VZG tmhah, ist ein Konnik, <Olsunden. Die Au scinande,..elZungcn um belriebliche 
Pf rs on~linfonn'tionssy" cmc h:>bcn größcr~ Öffentlichkeit erf. hr!:n. Wie sich freilich derlc\ mobilisie­
rend. Impulse z um (zw eifell o , 7_U kon statierenden) demobiltsiercndcTl C h,rak,erd es gerich,lichen Aus­
trogs der YZ-K ampagne verhilt, ist schwer m beurteilell. 

2J 
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Unvermeidbar wäre nämlich damit klar gewesen, daß ein Konz.ept von Amtshilfe als 
dem .Auslcjhen~ fremder Befugnisse und sachlicher Zuständigkeiten für eigene 

Aufgabenwahmehmung, gestücl.t allein auf An. 3 S GG, obrigkcitsstaadicher Prä­
gung ist; daß informationelle Amrshilfe ullleT demokratischen Konsrirutionsbedin­
gungen einen eigensrändigen Eingriffstatbestand darseellt. der der spczialgesetz.li­
chen Eingriffsbefugnis bedarf. 
Das macht etwas Zwiespältiges an der Volkszählungs-Entscheidung aus. Sie z.ieh 
ersichtlich auf die demokratische Durchsrrukrurierung des informationellen 
Bereichs. Sie geht einen wichtigen ersten Schri\[ dahin durch Anerkennung des 
infonnationellen Selbstbestimmungsrechts. Sie macht auch nicht haIe vor der sedes 
mareriae : der informacionellen Amtshilfe. Aber daß sie auf diesem Problem feld die 

grundsätz.liche KonfrOntation mit dem tradierten AmtShilfeversündnis meidet. gibt 
zu Vorsicht und Nachdenken Anlaß. Ist dies doch ein lndiz. dafür. daß mit dieser 
Entscheidung die Auseinandersetzung um eine demokratische Ausgestaltung der 
Amtshilfe keineswegs abgeschlossen ist. Eher anz.unehmen ist, daß sich die Exeku­
tive mit der ihr zustehenden Hegemonie über Alltagsroutinen und Sprachregelungen 
einer Realisierung gerade der informationelkn Gewaltenteilung zu entziehen versu­
chen wird. D:lß Verfassungsrecht vergeht, während Verwaltungsrechr (besser: 
-unrecht) besteht. ist kein nur die Zeit OltO Mayers prägender Befund. GUI möglich, 
daß erst die soz.iale Bewegung - die im vergangcncn Frühjahr Geburtshelfer eincr 
problemangemesseneren Datenschutzkonzeption wurde - in der Lage sein wird, der 
VergÄnglichkeit von Verfassungsrecht und der Beständigkeit von Verwaltungsprax:is 
abzuhelfen. 
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